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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) fördert im Rahmen der Initiative 

JUGEND STÄRKEN unter anderem mit den Program-

men Kompetenzagenturen und Schulverweigerung 

– Die 2. Chance die soziale, schulische und berufliche 

Integration benachteiligter junger Menschen. 

Im Auftrag des BMFSFJ  evaluieren die InterVal GmbH 

und INBAS GmbH diese beiden ESF-Programme. Im 

Zentrum der Evaluation steht neben der Untersu-

chung der Wirksamkeit des Case-Managements auch 

die Zielgruppenerreichung in den beiden Institutions-

typen – den Kompetenzagenturen und den Koordinie-

rungsstellen. 

Hintergrund dieser Praxishilfe ist die Fokussierung der 

beiden Programme auf bestimmte Zielgruppen. Bei 

den Kompetenzagenturen sollten individuell beein-

trächtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche im 

Sinne des §13 SGB VIII erreicht werden, bei den Koor-

dinierungsstellen zusätzlich zu aktiv verweigernden 

Schülerinnen und Schülern auch passiv verweigernde 

gezielt durch die Koordinierungsstellen erreicht und 

in das Case-Management eingebunden werden. 

Auf der Grundlage des Stands der Wissenschaft zur 

Zielgruppenerreichung sowie den Ergebnisse der Be-

fragungen mittels qualitativer und quantitativer Me-

thoden konnten verschiedene Strategien und Ansätze 

herausgearbeitet werden und auf ihre Wirksamkeit 

hin überprüft werden. Die Ergebnisse wurden mit 

Praktikerinnen und Praktikern diskutiert. Die Evalu-

ation bietet damit die Chance, die Erfahrungen aus 

den beiden Programmen Kompetenzagenturen und 

Schulverweigerung – Die 2. Chance mit der Zielgrup-

penerreichung aufzubereiten und anderen Fachkräf-

ten in der Praxis zugänglich zu machen. 
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Warum diese Praxishilfe?
Das Erreichen von Zielgruppen ist in vielen Feldern der Jugendsozialarbeit 
ein zentrales Thema. So sollen beispielsweise mit Förderprogrammen be-
stimmte Jugendliche erreicht werden, neue Angebote werden für bestimmte 
Zielgruppen entwickelt und der Erfolg von Projekten wird u. a. an der Ziel-
gruppenerreichung gemessen. Gleichzeitig sind Zielgruppen unterschiedlich 
gut erreichbar. Manche von ihnen sind deutlich „sichtbar“, lassen sich aber 
nur schwer für Angebote der Jugendsozialarbeit gewinnen; andere junge 
Menschen sind eher unauffällig und werden leicht „übersehen“. Praktische 
Empfehlungen, mit welchen Strategien und Wegen die Erreichung von jun-
gen Menschen gelingen kann, sind selten zu finden. Abgeleitet aus den Her-
angehensweisen der Kompetenzagenturen und der Koordinierungsstellen in 
den beiden ESF-Bundesprogrammen Kompetenzagenturen und Schulverwei-
gerung – Die 2. Chance werden Handlungsempfehlungen für Praktikerinnen 
und Praktiker aufgezeigt, die in den verschiedenen Feldern der Jugendsozi-
alarbeit tätig sind.1 Im Zentrum steht die Frage, wie die anvisierten Zielgrup-
pen erreicht werden können und wie die Zielgruppenerreichung konzeptio-
nell angegangen werden kann.

Was kennzeichnet die Arbeit der Koordinie-
rungsstellen und der Kompetenzagenturen? 

Im Programm Kompetenzagenturen unterstützen Case-Ma-

nagerinnen und Case-Manager die berufliche und soziale In-

tegration besonders benachteiligter junger Menschen. Mit 

dem Instrument des Case-Managements erfahren Jugendli-

che, die vom bestehenden System der Hilfeangebote für den 

Übergang von der Schule in den Beruf nicht (mehr) erreicht 

werden, Unterstützung. Dazu suchen Fachkräfte die jungen 

Menschen auf, vereinbaren gemeinsam mit ihnen individu-

elle Förder- und Qualifizierungspläne und kontrollieren ihre 

Umsetzung.1 

Im Programm Schulverweigerung – Die 2. Chance unterstüt-

zen Koordinierungsstellen Jugendliche, die ihren Haupt-

schulabschluss durch aktive oder passive Schulverweigerung 

gefährden. Ziel ist es, diese Jugendlichen ebenfalls mithilfe 

des Case-Managements in das Schulsystem zurückzuführen 

und ihre Chancen auf einen Schulabschluss zu verbessern.

Das Erreichen der anvisierten Zielgruppen stellt eine beson-

dere Herausforderung für die Fachkräfte der Kompetenz-

agenturen und der Koordinierungsstellen dar: Sie sollen mit 

den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen eine mög-

lichst große Zahl der unterstützungsbedürftigen Jugendli-

chen in ihrem Einzugsgebiet erreichen. Das bedeutet, dass 

Kompetenzagenturen individuell beeinträchtigte und/oder 

sozial benachteiligte junge Menschen und Koordinierungs-

stellen des Programms Schulverweigerung – Die 2. Chance 

aktiv und/oder passiv verweigernde Jugendliche begleiten 

sollen. 

Erfahrungsgemäß sind aber die Jugendlichen mit dem 

höchsten Unterstützungsbedarf am schwierigsten zu errei-

chen und in das Case-Management einzubinden. Dabei wird 

dies nicht allein dadurch verursacht, dass sich diese Jugend-

lichen beispielsweise durch ein fehlendes Problembewusst-

sein auszeichnen. Sie sind vielfach nicht in der Lage, eigen-

ständig notwendige Unterstützungsangebote aufzusuchen 

oder aber sie lehnen Hilfen aufgrund der vergangenen Er-

fahrungen in und mit den verschiedenen Unterstützungs-

systemen ab. Hinzu kommt, dass ein nicht unerheblicher 

Teil der Zielgruppen der Kompetenzagenturen und der Ko-

ordinierungsstellen nicht sichtbar sind – beispielsweise Ju-

gendliche, die bei ihren Eltern wohnen, durch diese versorgt 

werden und nicht „auffallen“ bzw. Jugendliche, die sich 

überwiegend in privaten Räumen aufhalten und so in der 

Öffentlichkeit nicht sichtbar werden. Oder es handelt sich 

um passiv verweigernde Schülerinnen und Schüler, denen 

– weil sie beispielsweise den Unterricht nicht stören – keine 

weitere Beachtung geschenkt wird. 

Diese Problemlage hat zur Folge, dass sich die Institutionen 

nicht allein darauf verlassen können, dass die jungen Men-

schen mit Unterstützungsbedarf ihren Weg allein zu ihnen 

finden werden. Vielmehr haben sie den Auftrag, gezielt auf-

suchende und aktiv ansprechende Strukturen auszubilden, 

um benachteiligte Jugendliche und aktiv oder passiv verwei-

gernde Schülerinnen und Schüler zumindest mit dem jewei-

ligen Angebot der Institutionen bekannt zu machen. 

Dabei bewegen sich die Fachkräfte zwischen den Anforde-

rungen der Programme, einerseits die Benachteiligten und 
1 An dieser Stelle sei allen Projekten für die Mitwirkung an den Befragungen, insbe-
sondere den Fallstudien, sowie der Teilnahme an einem Workshop des Evaluaitonsteams 
gedankt.
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die Schulverweigernden zu identifizieren, zu unterstützen 

und damit in das Hilfesystem einzubinden, und andererseits 

nicht einfach die Jugendlichen in das Case-Management 

einzubinden, die zur Mitwirkung bereit sind, sondern die 

Jugendlichen zu unterstützen, die auch tatsächlich und er-

wiesenermaßen einen Unterstützungsbedarf haben und zur 

Mitarbeit erst motiviert werden müssen. Dies erfordert auf 

Seiten der Case-Managerinnen und Case-Manager neben 

den fachlichen Kompetenzen und einem hohen Maß per-

sönlicher Einsatzbereitschaft eine stete Überprüfung der 

eigenen Arbeit respektive der „Passung“ der begleiteten Ju-

gendlichen zur anvisierten Zielgruppe. 

Nutzung der Praxishilfe –  
An wen richtet sich die Handreichung?

Die vorliegende Praxishilfe zur Zielgruppenerreichung 

richtet sich ebenso an Berufsanfängerinnen und -anfänger 

wie an  erfahrene Praktikerinnen und Praktiker. Auf der 

Grundlage guter Praxis der Kompetenzagenturen und Koor-

dinierungsstellen soll sie als Anregung dienen, die eigenen 

Zugangspraktiken zu den verschiedenen Zielgruppen einer 

Prüfung zu unterziehen bzw. diese zu überdenken und die 

alltägliche Arbeit zu bereichern. 

Dabei wird das Thema der Zielgruppenerreichung in den 

Gesamtkontext der Arbeit gestellt, d. h. nicht nur Rahmen-

bedingungen im Sinne von „welche Akteure arbeiten mit 

der anvisierten Zielgruppe“ sondern auch die Reflektion von 

Arbeitsprozessen, die die Zielgruppenerreichung tangiert, 

werden thematisiert.

Fachkräfte in der Praxis können die Praxishilfe als Handbuch 

und bei spezifischen Fragen der Zielgruppenerreichung als 

Unterstützung nutzen. Damit Sie sich schnell zurechtfin-

den, beginnt jedes Kapitel mit einem inhaltlichen Überblick, 

dem sich Ergebnisse der Evaluation2 und Praxisbeispiele an-

schließen. So können Sie gezielt etwas nachschlagen und die 

Handreichung flexibel nutzen. Sie können sie aber auch als 

fortlaufende Begleiterin verwenden. Der Anlagenteil bie-

tet Checklisten, Hilfs- und Arbeitsmittel für die alltägliche 

 Praxis.

2 Grundlage der Ergebnisse waren teilstandardisierte sowie standardisierte Befragun-
gen der Projekte sowie qualitative Interviews einer Auswahl von Koordinierungsstellen 
und Kompetenzagenturen. Es werden lediglich die Ergebnisse berichtet – auf konkrete 
Zusammenhangsmaße und Signifikanzniveaus wird aufgrund der Lesbarkeit verzichtet. 
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TEAM 

Kontinuität 

Strategie  

Was sind unsere Ziele? 

  Welche Aufgaben leiten     
  sich daraus ab? 

Wie gehen wir vor? 

Lokale  

Kooperationspartner 

Verständnis für  
Problematik,  

Ursachen und  
Handlungsmöglichkeiten 

Abb. 1: Kernelemente guter Zielgruppenerreichung

Grundlegendes
Die Vielfalt der von den Kompetenzagenturen und Koordinierungsstellen 
gewählten Zugangswege und der Strategien zeigen, dass es nicht den einen 
idealen Zugang zur Zielgruppe gibt. Vielmehr ist die Gestaltung der Zugangs-
wege in starkem Maße von den Rahmenbedingungen vor Ort und der Frage, 
wer die zu erreichenden jungen Menschen im eigenen Einzugsgebiet konkret 
sind, geprägt. 

Nichtsdestotrotz lassen sich Kernelemente identifizieren, 

die zentrale Voraussetzungen für eine gute Zielgruppener-

reichung darstellen:

Eine der zentralen Ursachen für die Effizienz und Effektivi-

tät der Zielgruppenerreichung sind die Strukturiertheit und 

Reflektiertheit der Vorgehensweise in den Institutionen und 

ihrer Instrumentarien. Gezeigt hat sich, dass sich die Vor-

gehensweise der Fachkräfte in den Kompetenzagenturen 

und Koordinierungsstellen umso effizienter und effektiver 

gestaltete, je stärker die Auseinandersetzung mit Zielen, 

Aufgaben und Strategien an den verschiedenen Standorten 

war. 

Weitere zentrale Faktoren für eine erfolgreiche Zielgrup-

penerreichung stellen zum einen das Verständnis für die 

Problematik der Schulverweigerung und der besonders be-

nachteiligen jungen Menschen, zum anderen aber auch das 

Verständnis für das Angebot der beiden Institutionen selbst 

dar. Dabei geht es darum, in den Regionen ein einheitliches 

Verständnis des Problems, seiner Ursachen und der Hand-

lungsmöglichkeiten zu entwickeln und gemeinsam dafür 

die Verantwortung zu übernehmen. Die Wahrnehmung 

und das „Verstehen“ der Leistungen von Kompetenzagentu-

ren und Koordinierungsstellen durch andere Institutionen 

trägt dazu bei, dass Kooperationspartner sich öffnen, Ju-

gendliche zuweisen und idealerweise sogar selbst Verände-

rungen zulassen und damit die Jugendlichen gezielter und 

passgenauer unterstützen können. 

Nicht zuletzt spielt auch die Kontinuität des Personals und 

der Projekte eine entscheidende Rolle für die Zielgruppen-

erreichung über Kooperationspartner, aber auch für die 

Einbindung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

selbst. Eine fehlende Planungssicherheit verhindert die Ent-

wicklung von stabilen und nachhaltigen Strukturen und Zu-

gangswegen. 
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Definition der Zielgruppe sowie 
Datenrecherche und -aufbereitung

Die Festlegung auf eine Zielgruppe, die Operationalisierung ihrer Merkma-
le und eine Sondierung des Feldes im Hinblick auf Größe und Bedarfe der 
Zielgruppe gehören zu den ersten zentralen Aufgaben, die von sozialpäda-
gogischen Fachkräften in Maßnahmen und Projekten der Jugendsozialarbeit 
geleistet werden, um eine Grundlage für weitere Planungsschritte zu haben. 
Ihnen kommt daher eine große Bedeutung zu. 

Die Zielgruppendefinition des Zuwendungsgebers ist zwar 

in den Förderleitlinien festgelegt, sie lässt aber Spielraum  

für die konkrete Ausgestaltung. Die Zielgruppe  ist in der Re-

gel nicht so hinreichend operationalisiert,  dass sie  konkret 

umrissen werden kann und beispielsweise hieraus die Be-

darfs- und Standortanalyse abgeleitet und die Zielgruppen-

erreichung belegt werden kann. Vor diesem Hintergrund ist 

die Operationalisierung eine strategische Entscheidung.  

Was wird mit einer kohärenten Operationalisierung der 

Zielgruppe und der Datenrecherche- und Aufbereitung er-

reicht? 

 Sie ist eine Voraussetzung für die erfolgreiche Durchfüh-

rung des Auftrags. Denn der Maßnahmenzuschnitt und 

die Vorgehensweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter (etwa die Zugangswege zur Erreichung der Zielgruppe 

und deren Ansprache) hängen wesentlich davon ab, wie 

sich die zu erreichende Zielgruppe zusammensetzt. 

 Sie legitimiert die Vorgehensweise und die Ergebnisse ge-

genüber dem Auftraggeber.

 Sie ermöglicht die Abstimmung mit und schafft auch 

Transparenz gegenüber Kooperationspartnerinnen und 

-partnern und anderen Akteuren im Handlungsfeld. 

 Sie leitet die fachliche Vertiefung oder Weiterbildung ein-

zelner Teammitglieder an, etwa zum Umgang mit speziel-

len Zielgruppen. 

 Sie bietet ein internes Controlling und sichert die Qualität 

der Durchführung des Angebots im Verlaufe der Arbeit. 

Denn sie erleichtert die Prüfung der Frage, ob die zu errei-

chende Zielgruppe tatsächlich auch erreicht wurde. Sie 

stellt folglich ein Prozessinstrument dar, das auch Notwen-

digkeiten zur Umsteuerung zeitnah sichtbar macht. 

 Sie verweist darauf, ob die Institution personell, räumlich 

und inhaltlich gut aufgestellt ist und wo ggf. Nachbesse-

rungen erforderlich sind (z. B. Weiterbildung oder Auswei-

tung des Teams).

 Sie ermöglicht Aussagen über den weiteren Bedarf einer 

Maßnahme und bietet dem Auftraggeber und dem Maß-

nahmeträger eine Entscheidungsgrundlage für weitere 

Planungen.

Strategien zur Operationalisierung der Ziel-
gruppe und Bedarfs- und Standortanalyse

Eine Operationalisierung erfordert zunächst eine Beschrei-

bung der allgemein benannten Zielgruppe. Im Kern geht es 

darum, Indikatoren zu erarbeiten, die helfen, Einschätzun-

gen von Fachkräften auf eine handhabbare Basis zu stellen. 

Dies trägt wesentlich zur Sicherheit des beruflichen Han-

delns und zur Professionalität der Projekt- oder Maßnah-

menarbeit bei.

Während den Koordinierungsstellen eine gemeinsam mit 

der Servicestelle Jugendsozialarbeit entwickelte Checkliste 

zur Identifizierung von aktiver und passiver Schulverwei-

gerung vorliegt, haben die Kompetenzagenturen sich in 

Anlehnung an die regionalen Ausgangsbedingungen für 

„individuelle“ Vorgehensweisen entschieden, die sich an Be-

nachteiligungsmerkmalen orientiert ( § 13 SGB VIII). 

Dabei wurden Arbeitsschritte durchlaufen, bei denen zur 

Merkmalsbeschreibung sowie zur Indikatoren - und Instru-

mentefindung u. a. folgende Fragen bearbeitet wurden:

Merkmalsbeschreibungen
 Welche Merkmale werden der Zielgruppe konkret zuge-

schrieben (z. B. wie zeigt sich, was unter „benachteiligten 

Jugendlichen“ zu verstehen ist)? 

 Besteht ein Zusammenhang zwischen verschiedenen 

Merkmalen? Gibt es Unterschiede zwischen der Bedeu-

tung, die den einzelnen Merkmalen zukommt? 

Indikatorenfindung
 Wie können diese Merkmale bei Personen identifiziert 

werden? 

 Gibt es direkte Indikatoren (z. B. Altersangaben, wenn nur 

bestimmte Altersgruppen einbezogen werden; Schülerin-

nen und Schüler, wenn nur diese zur Zielgruppe gehören) 

oder indirekte Indikatoren (z. B. fehlender Hauptschul-

abschluss als Hinweis auf eine Benachteiligung)? Welche 

Schwierigkeiten bestehen (z. B. Sichtbarkeit von Merkma-

len wie psychische Probleme, Sucht)? 

 Können „Schwellenwerte“ benannt werden? 
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Indikatorenfindung 

Wie können diese Merkmale 
identifiziert werden?  

Instrumente 

Was zeichnet unsere  
Zielgruppe aus? 

Merkmalsbeschreibungen 

Mit welchen Instrumenten 
können wir Merkmale der 
Zielgruppe feststellen und 
festhalten? 

Warum operationalisieren? 

•  Voraussetzung zur 
erfolgreichen Durchführung 
des Auftrags 

•  Legitimierung der 
Vorgehensweise gegenüber 
Auftraggebern, schafft 
Transparenz 

•  gezielte Weiterbildung 

•  internes Controlling und 
Qualitätssicherung 

•  Einschätzung institutioneller 
Bedingungen 

•  Entscheidungsgrundlage für 
weitere Planungen 

Abb. 2: Strategien der Zielgruppendefinition

Im konkreten Fall der Kompetenzagenturen musste die abs-

trakte und allgemeine Formulierung der „sozialen Benach-

teiligung und der individuellen Beeinträchtigung“ auf der 

Grundlage des § 13 SGB VIII in konkrete Merkmale und an-

schließend in überprüfbare Indikatoren übersetzt werden. 

Bewährt hat sich eine gemeinschaftliche Verständigung 

auf Benachteiligungsmerkmale im Team. Dabei lassen sich 

zwei unterschiedliche Strategien identifizieren: einerseits 

die Kombination von mehreren Benachteiligungsmerkma-

len, die gemeinsam als Indikatoren genutzt werden, also die 

Entwicklung eines „Indikatorensystems“. Andererseits ein 

eher enger Zuschnitt der Zielgruppe, bei dem eine Speziali-

sierung auf bestimmte Gruppen stattfindet z. B. Haftentlas-

sene, schwangere junge Frauen, Drogenabhängige, Jugend-

liche mit rechtsextremem Hintergrund.

Statistische Analysen haben gezeigt, dass eine solche Fokus-

sierung sehr sinnvoll sein und zur erfolgreichen Zielgrup-

penerreichung beitragen kann: Kompetenzagenturen, die 

sich auf Maßnahmeabbrecherinnen und -abbrecher und 

Jugendliche, die durch das Hilfesystem gefallen sind, spezi-

alisiert haben, gelang es, einen besonders hohen Anteil an 

benachteiligten jungen Menschen zu erreichen. Dieses Phä-

nomen der Spezialisierung auf eine bestimmte Gruppe von 

verweigernden Schülerinnen und Schülern hat sich auch bei 

den Koordinierungsstellen bewährt: die Koordinierungsstel-

len, die eine Spezialisierung vorgenommen haben, beglei-

ten deutlich häufiger besonders massiv aktiv verweigernde 

junge Menschen.

Bewährt hat sich die schriftliche Fixierung der Übernah-

mekriterien zur effizienten Zielgruppenerreichung. Die 

Fixierung – wie sie beispielsweise stets bei der Nutzung der 

Checkliste der Koordinierungsstellen erfolgt – fördert die 

Reflektion und die Selbstkontrolle der Fachkräfte, so dass ein 

Mindestmaß an Problembelastung vorhanden sein muss, 

bevor ein Jugendlicher oder eine Jugendliche in das Case-

Management aufgenommen wird.

Wichtig ist in dem Zusammenhang jedoch, auch die eigenen 

Zuschreibungsprozesse zu reflektieren. So konnte bei den 

Kompetenzagenturen festgestellt werden, dass Jugendliche 

mit Migrationshintergrund in das Case-Management auf-

genommen werden, obwohl sie durchschnittlich weniger 

benachteiligt sind, als ihre autochthonen (einheimischen) 

Altersgenossen.

Instrumente
 Welche Möglichkeiten gibt es, die Merkmale und Merk-

malskombinationen für die Identifizierung der Zielgruppe 

festzuhalten? 

 Welche Instrumente können Fachkräften die Identifizie-

rung potentieller Teilnehmenden erleichtern? 

Zentral ist, dass die Merkmale dokumentiert werden, so dass 

beispielsweise Auftraggeber oder aber auch Kooperations-

partner zeitnah über die Zusammensetzung der Zielgruppe 

informiert werden können. 

In vielen Koordinierungsstellen wird die von der Service-
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Informationen über: 

•  wirtschaftliche 
Struktur, 
Schulsystem, 
Arbeitsmarkt, 
Arbeitslosenquote 

•  sozialräumliche 
Besonderheiten  

•  sozialstrukturelle 
Zusammensetzung 
der Bevölkerung 

Was kennzeichnet die  

Region?  

Institutionelle  
Datenquellen 

•  Welche Quellen 
können wir nutzen?  

•  Welche Aussagekraft 
haben welche 
Quellen? 

•  Wie gehen wir 
organisatorisch vor? 

Informelle Datenquellen 

•  Welche Personen sind 
mit der Zielgruppe 
vertraut? 

•  Soll deren Wissen 
einbezogen werden? 

•  Wie können diese 
Daten erhoben 
werden? 

Welche Datenquellen  
stehen zur Verfügung? 

Wie werden die Daten 
aufbereitet und genutzt? 

•  Wie soll die 
Datenrecherche 
aufbereitet und 
fortgeschrieben 
werden? 

•  Was sagen die 
Daten aus? 

•  Was bedeuten die 
Daten für die 
Zusammenarbeit 
mit Kooperations-
partnern? 

Abb. 3: Strategie zur Datenrecherche und -aufbereitung

stelle Jugendsozialarbeit  gemeinsam mit einigen von ihnen 

erarbeitete Checkliste genutzt. Diese Checkliste hat den 

Vorteil, in der Kommunikation mit  Dritten als Referenz- und 

Orientierungsrahmen zu dienen. Allerdings sind darin keine 

harten Kriterien festgelegt, welche und wie viele Merkmale 

wie stark erfüllt sein müssen, so dass jemand Teilnehmerin 

oder Teilnehmer werden kann. Diese Kriterien muss jede Ko-

ordinierungsstelle noch für sich festlegen. 

Kompetenzagenturen haben in der Regel im Team ebenfalls 

Raster entwickelt, anhand derer sie die Mehrfachbenachtei-

ligung und  damit den Unterstützungsbedarf der von ihnen 

Begleiteten kontrollieren und dokumentieren. 

Die verschiedenen Kriterienkataloge dienen dabei nicht 

nur den Teams in den Kompetenzagenturen als Koordinie-

rungsgrundlage und Entscheidungshilfe, sondern werden 

darüber hinaus auch den Kooperationspartnern (z. B. Träger 

der Grundsicherung, Jugendamt oder Schule) zum einen zur 

Veranschaulichung der anvisierten Zielgruppen aber auch 

als Filterinstrument zur Verfügung gestellt. 

Strategien der Datenrecherche und -aufbereitung
Während den Koordinierungsstellen gelegentlich zumin-

dest Zahlen zu Schülerinnen und Schülern, die dem Unter-

richt fernbleiben, vorliegen, bestehen deutliche Informati-

onslücken im Hinblick auf die passive Schulverweigerung. 

Kompetenzagenturen verfügen meist nur über sehr rudi-

mentäres Datenmaterial. Meist beschreibt es die potentielle 

Zielgruppe nur eindimensional und es findet keine Verknüp-

fung von verschiedenen Informationen statt, so dass letzt-

lich keine qualitativen und quantitativen Aussagen über das 

Ausmaß der Benachteiligung gemacht werden können. 

Die Sondierung des Feldes im Hinblick auf Größe und  Be-

darfe der Zielgruppe erfordert eine Recherche und Aufbe-

reitung von regionalen Daten aus dem projektbezogenen 

Themenfeld (z. B. dem Übergangssystem). 

Die Operationalisierung der Zielgruppe wird mit Bezug zur 

Region vorgenommen, in der die Maßnahme oder das Pro-

jekt angesiedelt ist. Wichtig sind je nach Zielgruppe, den 

gewählten Indikatoren sowie der Ausrichtung des Angebots 

Informationen z. B. über: 

 das Schulsystem, den Arbeitsmarkt oder die Arbeitslosen-

quote  

 sozialräumliche Besonderheiten (z. B. soziale Brennpunk-

te; Infrastruktur bzw. Stadt-Land-Verteilung)

 die sozialstrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung 

(z. B. nach Alter, Geschlecht, Abgängerinnen und Abgän-

ger ohne Schulabschluss, aktiv und passiv Schulverwei-

gernden, sozialem Status, kulturellem Hintergrund).

Dabei geht es nicht darum, allgemeine Rahmendaten über 

einen sozialen Raum zu erarbeiten, sondern vielmehr aus 

diesen Daten die Größe und Zusammensetzung der potenti-

ellen Zielgruppe und ihre Verortung abzuleiten. 

Gezeigt hat sich, dass es grundsätzlich von Vorteil ist, wenn 

einer Einrichtung die konkreten Zahlen zu ihrem Wirkungs-

feld vorliegen. Dabei wurde deutlich, dass mit steigender 

Größe des Einzugsgebiets die Zielgruppenerreichung sinkt. 
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Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, entweder das 

Wirkungsfeld räumlich zu beschränken oder aber möglichst 

differenziertes Zahlenmaterial zu erarbeiten bzw. erarbei-

ten zu lassen.

Datengrundlagen für die Datenrecherche und -aufbereitung 

können anhand der folgenden Fragen erarbeitet werden:

Institutionelle Datenquellen
 Welche Quellen gibt es in der Region, auf die zugegriffen 

werden könnte (z. B. statistisches Landesamt, Agentur für 

Arbeit, Träger der Grundsicherung, Jugendamt, Schulamt, 

Zuständige Stellen, Regionales Übergangsmanagement, 

Lernen vor Ort, Aktiv in der Region, Arbeitsbündnis Jugend 

& Beruf, Soziale Stadt)? 

 Welchen Datenquellen kommt welches Gewicht zu und 

welche werden deshalb prioritär recherchiert und behan-

delt? 

 Welche Anfragen (von welchen Personen mit welchen Po-

sitionen) sind hierfür mit welchen zeitlichen Vorläufen er-

forderlich? 

 Wer kann bei den Institutionen angesprochen werden? 

Informelle Datenquellen
 Welche Personen verfügen über Kenntnisse zur Zielgrup-

pengröße in der Region (z. B. Vertreterinnen und Vertreter 

aus Behörden, sozialen Brennpunkten, Vereinen)? Ist es 

sinnvoll, diese Expertinnen und Experten in die Datenre-

cherche einzubeziehen? 

 Wie können diese Informationen erhoben werden (z. B. 

Expertengespräche) und wie können sie für die Analyse 

aufbereitet werden (z. B. Validierung durch Expertenge-

spräche)

Datenaufbereitung und -fortschreibung sowie ihre 
 Nutzung 
 Wie soll die Datenrecherche aufbereitet werden (z. B. Da-

tenbank; Erstellung einer Landkarte)? 

 Was sagen die Daten aus und wie werden die Daten ge-

nutzt (z. B. Hinweise darauf, wo sich die Zielgruppe räum-

lich befindet; ob Zielgruppen sich in verschiedenen Sozial-

räumen entsprechend ihrer Merkmale unterscheiden)? 

 Was bedeuten die Daten für die Zusammenarbeit mit Ko-

operationspartner (z. B. Ableitung, welche öffentlichen 

und privaten Institutionen, welche Bildungsträger, Verei-

ne für die Arbeit gewonnen werden müssen)?

Grundsätzlich sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung nach §80 SGB VIII 

zu einer Bedarfs- und Standortanalyse verpflichtet. Diese Da-

ten stellen das Fundament der Jugendhilfeplanung dar. Hier 

können entsprechende Indikatoren an die Entscheidungs-

träger weitergeleitet werden und entsprechend bei Erhe-

bungen berücksichtigt werden. 

Kompetenzagenturen und Koordinierungsstellen müssen 

und können in der Regel eine solche umfassende Bedarfs- 

und Standortanalyse nicht selbst leisten, vielmehr sind sie 

auf die Unterstützung von Partnern angewiesen. Zudem 

geht es darum, die von Partnern erhobenen und gesammel-

ten Informationen zu nutzen und bei Bedarf die Erhebung 

weiterer Informationen und die Aufbereitung der Daten an-

zustoßen, denn oftmals sind die von verschiedenen Institu-

tionen zur Verfügung gestellten Daten nicht „kompatibel“ 

(z. B. weichen Altersgruppen voneinander ab, regionale Be-

züge sind unterschiedlich oder der Migrationshintergrund 

wird unterschiedlich definiert).

Analysen haben gezeigt, dass es hilfreich ist, wenn an den 

Standorten der Institutionen ein lokales oder regionales 

Netzwerk das Übergangsmanagement besteht (hier hatten 

allerdings Kompetenzagenturen und Koordinierungsstel-

len keine Einflussmöglichkeiten auf die Existenz eines sol-

chen Projekts). Das Zahlenmaterial, welches im Rahmen des 

Übergangsmanagements aufbereitet wird, kann auch von 

Kompetenzagenturen und Koordinierungsstellen genutzt 

werden. 

Da den Koordinierungsstellen und den Kompetenzagen-

turen oftmals keine konkreten Zahlen vorliegen, um sich 

einen umfassenden Eindruck von der Bedarfslage machen 

zu können, haben sie alternative Wege beschritten und auf 

„Arbeitsebene“ Informationen oder aber auch Kontaktdaten 

ihrer Zielgruppe erhalten, um eine Planungsgrundlage für 

die Zugangswege zu haben:

 Oftmals werden von den Kompetenzagenturen Daten der 

Träger der Grundsicherung genutzt, um sich einen Ein-

druck über die Bedarfslage im Einzugsgebiet zu verschaf-

fen. Entsprechend aufbereitet liefern sie Anhaltspunkte 

über die Größe und Zusammensetzung der zu versorgen-

den Zielgruppe. 

 Aber auch die Befragung weiterer Kooperationspartner 

wie z. B. Familienrichter, die „Kooperative Erziehungshilfe“ 

 oder Fachkräfte des Jugendamtes können Zahlen liefern.

 An einigen Standorten ist die Zusammenarbeit zwischen 

Institutionen so eng, dass der Träger der Grundsicherung 

der Kompetenzagentur die Kontaktdaten (nach Klärung 

datenschutzrechtlicher Fragen) von potentiellen Teilneh-

menden zur Verfügung stellt, die trotz mehrfachen Einla-

dungen nicht erschienen sind. Die Jugendlichen werden 

mehrfach angeschrieben und in die Kompetenzagentur 

eingeladen. In den Fällen, in denen die jungen Erwach-

senen trotz Einladung nicht in der Kompetenzagentur 

erscheinen, suchen die Kompetenzagenturen diese Ju-

gendlichen zuhause auf. Auch die Kontaktdaten von Ju-

gendlichen, die beispielsweise Maßnahmen abgebrochen 

haben, werden den Kompetenzagenturen turnusmäßig 

zur Verfügung gestellt.
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 Im Rahmen von Jugendkonferenzen wurde an einem 

Standort offizielle und inoffizielle Zahlen erarbeitet, so 

dass ein Überblick über die Größe und Zusammensetzung 

der Zielgruppe im Zuständigkeitsbereich der Kompetenz-

agentur besteht.

 Vereinzelt werden in Schulämtern Befragungen zur ak-

tiven und passiven Schulverweigerung an allen Schulen 

durchgeführt – auch diese Angaben können als Planungs-

grundlage für die Koordinierungsstellen dienen.

 Koordinierungsstellen erhalten von kooperationswilligen 

Schulen eine interne Schätzung der Gruppengröße passiv 

verweigernder Schülerinnen und Schüler auf der Grundla-

ge von Einschätzungen durch Lehrkräfte. 

 In Kooperation mit einer Universität wurde im Rahmen ei-

nes Praxisseminars in einer Koordinierungsstelle eine Vol-

lerhebung bei Schülerinnen und Schüler der Stadt durch-

geführt.

 Zusammen mit Kooperationspartnern wurde in einer Ko-

ordinierungsstelle ein „Frühwarnsystem“ entwickelt, dass 

Indikatoren für Risikoentwicklung bzw. Mehrfachpro-

blemlagen beschreibt und den Schulen vorgelegt wird. 

Prüfbare und wahrnehmbare Indikatoren und Schwellen-

werte wurden ausgearbeitet, mit dem Ziel einer besseren 

Handlungssicherheit.

Fazit 

Die konzeptionelle Basis zur Erreichung von Zielgruppen er-

fordert 

(a) die Operationalisierung der Zielgruppe durch Merkmals-

beschreibungen und Indikatorenbenennung 

(b) eine Bestandsaufnahme der regionalen Gegebenheiten, 

um die Maßnahme oder das Projekt entsprechend der Größe 

und Bedarfe der Zielgruppe konzeptionell auszurichten. 

Folgende Schritte sind erforderlich:

(1) Vorgaben des Auftraggebers für die Zielgruppenerrei-

chung analysieren und für die praktische Arbeit konkre-

tisieren

(2) Konkrete Merkmale der anvisierten Zielgruppe benen-

nen und Indikatoren zur Identifizierung in der prakti-

schen Arbeit finden incl. der Abstimmung mit relevanten 

regionalen Akteuren

(3) Regionale Daten in Bezug auf die Zielgruppe umfassend 

recherchieren und aufbereiten (lassen)

(4) Zielgruppengröße und sozialräumliche Zugangswege 

aus den aufbereiten Daten ableiten

(5) Konzept für die weitere Arbeit ableiten
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Die verschiedenen Zugänge der 
Kompetenzagenturen und  
Koordinierungsstellen

Im Anschluss an die Zielgruppenanalyse, die im vorherigen Kapitel beschrie-
ben wurde, steht der Zugang zur Zielgruppe im Fokus des nächsten Arbeits-
schrittes. 
Mögliche Zugänge sind 
 der freie Zugang: Die Zielgruppe wendet sich selbst an den Projektträger, 

indem sie diesen aufsucht
 Kooperationspartner: Die Zielgruppe findet den Weg zum Projektträger 

über unterschiedliche Institutionen und Multiplikatoren
 aufsuchende Arbeit: Die Zielgruppe wird von Fachkräften des Projektträ-

gers vor Ort aufgesucht, angesprochen und zur Beteiligung motiviert.3

Alle Zugangswege haben gleichermaßen eine Berechti-

gung. Wichtig ist es jedoch, Zugangswege im Projekt syste-

matisch zu entwickeln – und zwar vor dem Hintergrund der 

Zielgruppenanalyse, der Projektziele und der vorhandenen 

Ressourcen. Je konkreter und schlüssiger der Ansatz der Ziel-

gruppenerreichung ist, umso eher können die anvisierten 

jungen Menschen erreicht werden.3

Was wird durch eine Systematisierung des Zugangs er-
reicht? 
Diese Vorgehensweise  

 trägt dazu bei, das Aktionsgebiet des Projektträgers im 

Hinblick auf Zugangswege zu analysieren und daraus eine 

sinnvolle Vorgehensweise abzuleiten.

 hilft, die wesentlichen Kooperationspartner zu identifizie-

ren, die Grundlagen für eine Kooperation herauszuarbei-

ten und die Personen langfristig einzubinden. 

 legt die Örtlichkeiten und die zur Verfügung stehenden 

zeitlichen und personellen Ressourcen für die aufsuchen-

de Arbeit fest. 

 trägt zur Abwägung der Frage bei, in welchem Verhältnis 

die unterschiedlichen Zugangswege zueinander stehen 

sollen. 

 trägt dazu bei, die Erwartungen und Zielsetzungen, die 

mit den einzelnen Zugangswegen verbunden sind, zu be-

3 Darüber hinaus sind natürlich Mischformen der möglichen Zugänge denkbar, wie 
z.B. dass Jugendliche von Kooperationspartnern über das Angebot der Kompetenzagen-
turen oder der Koordinierungsstellen informiert werden und infolgedessen die Jugendli-
chen den freien Zugang wählen.

nennen. Es handelt sich damit auch um ein Instrument, 

das Umsteuerungen im Laufe der Projektarbeit begründen 

kann, etwa wenn sich Erwartungen und Zielsetzungen 

nicht erfüllen. 

 ermöglicht Planungen zur Arbeitsteilung im Team, zum 

Ressourceneinsatz und macht ggf. einen Weiterbildungs-

bedarf sichtbar. Die Zusammenarbeit im Team und die 

Einbindung neuer Kolleginnen und Kollegen werden er-

leichtert. 

 legitimiert die Arbeit des Projektträgers gegenüber dem 

Auftraggeber und sorgt für Transparenz gegenüber ande-

ren Akteuren im Handlungsfeld. 

Die Zugangsfrage beinhaltet also mehr als nur eine prag-

matische Überlegung, wie Zielgruppen erreicht werden 

können. Sie gehört neben der Fokussierung der Zielgruppe 

und der Sondierung des Feldes mittels Datenrecherche zum 

strategischen Konzept des Projektes. Hier werden Projektres-

sourcen mit den Möglichkeiten des Zugangs zur gewünsch-

ten Zielgruppe in Beziehung gesetzt. Dabei gilt es vor dem 

Hintergrund der Ergebnisse der Evaluation stets Geschlecht 

und Migrationshintergrund als strukturierende Kategorien 

mitzudenken, denn es hat sich bei den Analysen gezeigt, 

dass signifikante Differenzen zwischen Jugendlichen mit 

und ohne Migrationshintergrund sowie Jungen und Mäd-

chen in den gewählten Zugangswegen bestehen.
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Freier Zugang 

Zugang über  

Kooperationspartner 

Aufsuchende Arbeit 

•   Zielgruppenorientierte  
   Analyse möglicher  

 Zugangswege 

•   Verknüpfung mit Projektzielen 
   und vorhandene Ressourcen 

•   konzeptionelle und    
   professionelle Vorbereitung 
   des Feldzugangs 

•   Festlegung von  
 Erfolgsindikatoren zur 

   prozessbegleitenden 
   Qualitätskontrolle 

Systematisierung des 

Zugangs 

Abb. 4: Zugang zur Zielgruppe als Bestandteil des strategischen Konzepts

Zugangswege – Umsetzungsschritte 

Erreichen der Zielgruppe über den freien Zugang 
Beim freien Zugang wendet sich die Zielgruppe selbst an 

den Projektträger, um das Angebot der Institution wahrzu-

nehmen. 

Personen, die selbst kommen, haben also eigene Ressour-

cen mobilisiert. Was diese Eigeninitiative im Rahmen des 

Projektauftrags bedeutet, ist vor dem Hintergrund der Ziel-

gruppendefinition zu analysieren. Eigeninitiative kann als 

Voraussetzung für eine Aufnahme in das Angebot gewertet 

werden (z. B. bei Suchtkranken). Sie kann aber auch mit einer 

positiven Selektion einher gehen - der sogenannte Creaming 

Effekt – der dazu führt, dass vorrangig diejenigen Personen 

der Zielgruppe in die Maßnahme aufgenommen werden, 

die „am Besten dran sind“, obgleich das Projekt vor allem die 

„schwierigeren Fälle“ erreichen möchte. 

So zeigen Analysen bei den Koordinierungsstellen, dass 

schulverweigernde Jugendliche eher seltener selbstständig 

den Weg in die Koordinierungsstelle finden. Zudem ist in 

diesen Fällen das Ausmaß der aktiven Verweigerung deut-

lich unterdurchschnittlich und die passive Verweigerungs-

haltung liegt im durchschnittlichen Bereich. Wie bei den Ko-

ordinierungsstellen weisen Jugendliche, die selbstständig 

eine Kompetenzagentur aufsuchen, im Vergleich zu jungen 

Menschen, die über Kooperationspartner zum Projektträger 

finden, eine geringe Problembelastung auf. 

Unabhängig von der geringeren Problembelastung sollte 

der freie Zugang natürlich als Anlaufstelle genutzt werden. 

Es empfiehlt sich aber, die Teilnehmenden gezielt auszuwäh-

len: Es hat sich gezeigt, dass die Identifizierung von jungen 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf besser gelingt, 

je mehr Ressourcen in die Analyse von Potentialen und Prob-

lemen der potentiellen Teilnehmenden investiert wird. 

Kompetenzagenturen und Koordinierungsstellen, die den 

freien Zugang als eine Zugangsmöglichkeit zu jungen Men-

schen nutzten, haben u. a. folgende Fragen geklärt: 

Standort der Einrichtung
 Ist die Einrichtung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 

erreichbar? 

 Ist der Eingang sichtbar? 

 Bestehen (emotionale) Zugangshürden aufgrund anderer 

Einrichtungen, die ebenfalls im Gebäude oder im Stadtteil 

angesiedelt sind?

 Sollen Räumlichkeiten auf dem Gelände/im Gebäude eines 

Kooperationspartners (z. B. Schule) bezogen werden? 

 Bestehen emotionale Hürden aufgrund der öffentlichen 

Einsehbarkeit des Zugangs? 

 Bestehen Barrieren, die es der Zielgruppe erschweren die 

Räume zu erreichen? 

 Sollen ggf. mehrere Standorte „bedient“ werden?

Räumlichkeiten der Einrichtung
 Stehen ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung? 

 Sind die Räumlichkeiten für die Arbeit mit der Zielgruppe 
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geeignet? Sind sie jugendgerecht? 

 Bestehen Ausweichzimmer (für Wartende, für dringende 

Fälle)? Sind vertrauliche Gespräche in den Räumlichkeiten 

möglich? 

 Wie sollen die Räumlichkeiten ausgestattet und genutzt 

werden? Welche Funktionen sollen die Räumlichkeiten 

erfüllen?

Sprechzeiten der Einrichtung
 Sind die Öffnungszeiten zielgruppengerecht? Sind alter-

native zeitliche Angebote erforderlich? 

 Sind Terminsetzungen mit der Zielgruppe möglich? Wel-

che Konsequenzen haben Wartezeiten für die Zielgruppe 

und den Zugang zu ihr? 

Bewährt hat sich die Anbindung einer Koordinierungsstelle 

oder Kompetenzagentur an weitere Institutionen, die mit 

der Zielgruppe arbeiten: Bei Koordinierungsstellen die An-

bindung an Schulen, in denen den Koordinierungsstellen 

Räumlichkeiten zur alleinigen Nutzung zur Verfügung ge-

stellt werden. Kompetenzagenturen können sich in Räum-

lichkeiten ansiedeln, die sich in unmittelbarer Nachbar-

schaft beispielsweise zum Träger der Grundsicherung oder 

zu anderen Akteuren – z. B. Drogen- oder Schuldnerbera-

tung – befinden. 

Jedoch gilt es beispielsweise im Falle von harten schulver-

weigernden Jugendlichen zu bedenken, dass diese Jugend-

lichen sich möglicherweise sehr ungern in den Räumlich-

keiten in oder in unmittelbarer Nähe zur Schule aufhalten. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich im Falle der Koor-

dinierungsstellen Räumlichkeiten inner- und außerhalb der 

Schule zu nutzen.

Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass sich die an-

gemieteten Räumlichkeiten nicht in einem Haus mit einem 

„schlechten Image“ befinden, das dazu führt, dass Schülerin-

nen und Schüler sowie junge Erwachsene fern bleiben. 

Das zur Verfügung stellen von Computern für selbstständige 

Recherchen oder die Möglichkeit, sich mit anderen Jugend-

lichen in den Räumlichkeiten aufzuhalten sowie flexible 

Öffnungszeiten, die an den Rhythmus der Zielgruppe an-

gepasst sind, eröffnen einen niedrigschwelligen Zugang zu 

Jugendlichen. Ein offener und einladender Eingangsbereich 

kann ebenfalls einen niedrigschwelligen Zugang eröffnen. 

Der zunächst unverbindliche Kontakt kann im Anschluss 

an die Feststellung eines Bedarfs zur Aufnahme in das Case-

Management münden. 

Sinnvoll ist in dem Zusammenhang die Einrichtung einer 

offenen Sprechstunde, bei der die jungen Menschen auch 

ohne vorherige Terminabsprache in die Einrichtung kom-

men können. Dies entspricht auch ihrem möglichen Bedürf-

nis nach Spontaneität und erlaubt den Institutionen eine 

Abgrenzung zu anderen Einrichtungen, die mit festen Ter-

minen und Wartezeiten arbeiten.

Erreichen der Zielgruppe über Kooperationspartner 
Einer der zentralen Zugänge zur Zielgruppe erfolgt sowohl 

bei den Kompetenzagenturen als auch den Koordinierungs-

stellen über institutionelle Kooperationspartner. 

Bei Koordinierungsstellen sind die Hauptkooperationspart-

ner Schulen und das Jugendamt. Zu den Kompetenzagen-

turen gelangen besonders benachteiligte Jugendliche am 

ehesten über den Träger der Grundsicherung. Aber auch 

über die Agentur für Arbeit, die Kooperation mit aufsuchen-

den Akteuren oder Beratungsstellen kommen eher stärker 

benachteiligte junge Menschen. 

Voraussetzung für den Zugang der anvisierten Zielgruppe 

über andere Institutionen ist, dass zwischen diesen Insti-

tutionen einerseits und Kompetenzagenturen bzw. Koor-

dinierungsstellen andererseits Kooperationsbeziehungen 

initiiert und installiert worden sind, d. h. Kompetenzagen-

turen und Koordinierungsstellen sind gefordert Kooperati-

onspartner zu identifizieren, zu mobilisieren und Verfahren 

zum Beziehungsaufbau und zur Beziehungspflege zu entwi-

ckeln und einzuhalten.

Zugänge von Jugendlichen über andere Einrichtungen sind 

spezifisch, d. h. sie sind vor dem Hintergrund der institutio-

nellen Zielsetzung der Kooperationspartner einzuschätzen. 

Vor dem Hintergrund, dass Kompetenzagenturen und Koor-

dinierungsstellen Netzwerkarbeit leisten sollen, das Haupt-

augenmerk der Kompetenzagenturen und Koordinierungs-

stellen aber auf der Begleitung der Jugendlichen im Rahmen 

des Case-Managements liegt, besteht die Notwendigkeit, ge-

zielt mit den zeitlichen Ressourcen zur Installation von Ko-

operationsbeziehungen und ihrer Pflege umzugehen. Da-

her empfiehlt sich eine systematische Auseinandersetzung 

mit folgenden Fragen: 

Grundsätzliches zur Identifikation von Kooperations-
partnern 
 Welche Partner haben welche Funktion für das Angebot  

(z. B. direkte Zuleitung von Jugendlichen, indirekte Funk-

tion als Multiplikator, als Türöffner für weitere Koopera-

tionen, als Informationspool)? 

 Welche Zugänge eröffnete der Kooperationspartner zur anvi-

sierten Zielgruppe? Welche „Qualität“ hat der Zugang? 

 Sind Gender und Cultural Mainstreaming in der Institution 

verankert, so dass alle Jugendlichen der anvisierten Ziel-

gruppe, die beim Partner ankommen, die gleichen Chan-

cen haben, auch von den Angeboten der eigenen Institu-

tion zu profitieren? Was folgt daraus für den Aufbau der 

Kooperation und die Pflege der Kooperationsbeziehung? 

 Wie groß sind die Ressourcen der Beteiligten, um die Ko-

operationen aufzubauen und zu pflegen? 

 Wie gefragt ist der gewünschte Kooperationspartner im 

Feld und was bedeutet das für den Zugang? 

 In welchem Verhältnis steht das Projekt zum Kooperations-

partner? 
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 Welchen institutionellen Zwängen und Vorstellungen un-

terliegen wichtige Kooperationspartner und was bedeutet 

dies für die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnis-

ses über die Zielsetzungen des Angebots?

Kooperationsaufbau und -pflege
 Welche konkreten Schritte sind zur Mobilisierung der 

Koopera tion notwendig? 

 Welche Verfahren (z. B. Absprachen von und Gespräche 

mit Kontaktpersonen, Häufigkeit der Kontakte, kontinu-

ierliche Rückmeldeverfahren, Festlegung von Kommuni-

kationsformen) sind wünschenswert und können auch von 

beiden Seiten eingehalten werden? 

 Welche Verfahren können bei „Notfällen“ zum Einsatz 

kommen? 

 Wie können beide Seiten der Partnerschaft von der Koope-

ration profitieren und was folgt daraus für die Zusammen-

arbeit? 

Bedeutung des Zugangs 
 Welche besonderen Bedingungen des Zugangs von jun-

gen Menschen sind zu beachten, wenn diese über eine 

bestimmte Institution vermittelt wurden (z. B. Zwang/Frei-

willigkeit der Jugendlichen sich zu melden; Zwang/Frei-

heit des Maßnahmeträgers die Personen aufzunehmen)?

 Welche Konsequenzen hat der Zugang über einen Koope-

rationspartner auf die Arbeit mit den Jugendlichen (z. B. 

Verzicht des Maßnahmenträgers auf Zielgruppenprüfung; 

eingeschränkte/besondere Bereitschaft der Jugendlichen 

zur Mitarbeit; höherer Druck, bei diesen Jugendlichen er-

folgreich zu sein)? 

Damit Kooperation als Voraussetzung für die Gestaltung von 

Zugangswegen über Partner gelingen kann, sollten über die 

Klärung der vorgenannten Fragen hinaus folgende Grund-

sätze berücksichtigt werden:

 Transparenz: die Kooperationspartner sollten über die Zie-

le, Arbeitsweise und Inhalte des Projektes umfassend infor-

miert sein. Hilfreich sind in dem Zusammenhang neben 

dem Vorstellen des Projektes regelmäßige Besprechungen 

auf Leitungs- und operativer Ebene. Außerdem hat sich 

beispielsweise der Austausch von Kontaktdaten incl. Ar-

beitszeiten bewährt. Die wechselseitige Einbindung in Ent-

scheidungsprozesse im Hinblick auf die Vorgehensweisen 

schafft zusätzliche Transparenz.

 Vielfach wurde von den Fachkräften geäußert, dass die 

wechselseitige Akzeptanz der Fachlichkeit und der Unter-

schiede in den Kulturen innerhalb der Institutionen bzw. 

Berufsgruppen von zentraler Bedeutung ist. Hilfreich ist 

es z. B., Unterschiede in den Arbeitsstrukturen und hand-

lungsleitenden Rahmendbedingungen der Arbeit heraus-

zuarbeiten, um auf der Grundlage Vorgehensweisen und 

Entscheidungswege wechselseitig besser zu verstehen. 

Fachkräfte von Koordinierungsstellen haben darüber hin-

aus auch an Fortbildungen für Lehrkräfte teilgenommen, 

um beispielsweise Problemlagen von Lehrkräften besser zu 

verstehen.

 Als sehr hilfreich erwies sich das Zurückgreifen auf bereits 

bestehende Kontakte aus anderen Arbeitskontexten. Fach-

kräfte können unmittelbar an Kontakte anknüpfen, die in-

stitutionelle Kooperation anbahnen und Vereinbarungen 

zur Gestaltung der Zuweisung treffen. 

 Um Institutionen zur Vermittlung von bei ihnen auflau-

fenden Teilnehmenden zu bewegen, müssen Win-Win-

Situationen geschaffen werden. Insbesondere bei ver-

meintlichen Konkurrenzbeziehungen wie z. B. zwischen 

Schulsozialarbeit, Jugendamt und Koordinierungsstelle 

oder dem Träger der Grundsicherung, Jugendmigrations-

dienst und Kompetenzagentur ist es von zentraler Bedeu-

tung, aufzuzeigen, wo die Institutionen wechselseitig Ent-

lastungen schaffen können. Dazu müssen beispielsweise 

Zuständigkeiten geklärt werden, das „Ineinandergreifen“ 

der Angebote und damit die Unterstützung des Koopera-

tionspartners in der Wahrnehmung seiner eigentlichen 

Aufgabe plastisch verdeutlicht werden.  

 Grundsätzlich sollte die Zusammenarbeit konkretisiert 

werden. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn es sich 

um große Institutionen mit hierarchischen Strukturen han-

delt, in denen u. U. auch häufiger das Personal wechselt. 

Wichtig ist dabei, dass diese Vereinbarungen klären, was 

wann von wem gemacht werden soll und dass diese Verein-

barungen sowohl von der Leitungs- als auch von der ope-

rativen Ebene getragen werden. (Dieser Klärungsprozess 

kann auch dazu führen, dass sich junge Menschen nicht 

mehr im Hilfesystem „einrichten“ können.) Zur Konkreti-

sierung der Zusammenarbeit gehört auch die Festlegung 

von Zuständigkeiten für die Zielgruppe, also der Frage, 

welche Institution bei welcher Zielgruppe zuständig ist.

 Dazu ist auch erforderlich, dass sich die Fachkräfte des 

Projekts intern über Rolle, Funktion und Aufgaben des Pro-

jektes verstän digen. Genutzt wurden dazu beispielsweise 

Aktivitäten zur Teambildung oder auch Supervisionen des 

Gesamtteams.  

 Eng damit verbunden ist die Anerkennung und Realisie-

rung der eigenen Grenzen und damit auch die Abgren-

zung gegenüber Kooperationspartnern, um beispielsweise 

nicht übersteigerte Erwartungen in Bezug auf Verände-

rungsmöglichkeiten auf Seiten der jungen Menschen und 

des hierfür erforderlichen Zeitrahmens auf Seiten der Ko-

operationspartner hervorzurufen. 

 Natürlich braucht der Aufbau von Zugangswegen über Ko-

operationspartner Zeit. Es geht also auch darum, Koopera-

tionspartner nicht mit Erwartungen zu überfrachten. Als 

erfolgreich hat sich beispielsweise die Strategie erwiesen, 

dass sich Koordinierungsstellen bei mehreren Schulen vor-

stellen und zunächst mit einer Auswahl kooperieren. Wei-
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tere Schulen, die anfänglich weniger offen waren, signali-

sierten aufgrund positiver Beispiele im Umfeld dann sehr 

schnell Interesse an einer Kooperation.

Zur Veranschaulichung soll hier exemplarisch für die wich-

tigsten Partner der Koordinierungsstellen – Schulen –Kom-

petenzagenturen – Jobcenter  – der „Modus“ der Auswahl der 

Teilnehmenden und ihrer Übergabe dargestellt werden. 

Da die verschiedenen Verfahren vergleichbar gut funktio-

nieren, ist letztlich entscheidend, dass überhaupt ein Ver-

fahren vereinbart worden ist, um so Reibungsverluste zu 

minimieren und eine nahtlose Versorgung der jungen Men-

schen zu gewährleisten.  

Kooperation mit Schulen im Programm Schulver-
weigerung – Die 2. Chance4

Schulen benötigen im Vergleich zu anderen Kooperations-

partnern ein sehr hohes Maß an projekt- und personenbezo-

gener Kontinuität. Da Koordinierungsstellen oftmals nicht 

die einzigen externen Akteure sind, die mit Schülerinnen 

und Schülern arbeiten (wollen), besteht die Notwendigkeit – 

sofern das die Förderleitlinien  zulassen – sich auf die Bedarfe 

der einzelnen Schule einzulassen - angefangen bei der Aus-

wahl der Teilnehmenden, über den Modus der „Übergabe“ 

bis hin zur Gestaltung der Begleitung. 

Die Koordinierungsstellen haben in der Regel ein differen-

ziertes Meldeverfahren mit den Kooperationsschulen ver-

einbart , in dem auch die Dokumentation der Problembelas-

tung im Hinblick auf aktive und passive Schulverweigerung 

sowie der Gefährdung des Schulabschlusses vorgenommen 

wird:

Zur „Übergabe“ eines bzw. einer Jugendlichen von einer 

Schule an eine Koordinierungsstelle wird häufig ein Überga-

bebogen bzw. ein Meldebogen – oftmals auf der Grundlage 

der von der Servicestelle Jugendsozialarbeit zur Verfügung 

gestellten Checkliste – vom Klassenlehrer oder der Klassen-

lehrerin ausgefüllt, aus dem beispielsweise hervorgeht, wie 

häufig die Schülerin bzw. der Schüler gefehlt hat. Die Schü-

lerin bzw. der Schüler wird darüber informiert, dass aus Sicht 

der Lehrkraft ein Unterstützungsbedarf besteht und gefragt, 

ob die Schülerin bzw. der Schüler sowie die Eltern mit der 

Kontaktaufnahme und der Weitergabe der (Kontakt-) Infor-

mationen an die Koordinierungsstelle einverstanden sind. 

Auf dieser Grundlage nimmt die Lehrkraft Kontakt mit einer 

Case-Managerin oder einem Case-Manager auf. Vereinzelt 

erfolgt die Übergabe eines potentiellen Case-Management-

falls auch über die Schulsozialarbeit.. 

Zur Vorabinformation erhalten die Eltern häufig eine Infor-

4 Schulen spielen infolge der Veränderung der Förderrichtlinie für Kompetenzagen-
turen eher eine nachgeord-nete Rolle als Kooperationspartner, um die Zielgruppe der 
besonders benachteiligten Jugendlichen zu errei-chen. Zwar findet vereinzelt noch die 
Begleitung von Schülerinnen und Schüler in Kompetenzagenturen statt, jedoch sind es 
junge Menschen, die spätestens nach Abschluss der Schule endgültig drohen „verloren zu 
ge-hen“. Eine Begleitung ist lediglich bei Schülerinnen und Schüler in der Abgangsklasse 
möglich.

mationsbroschüre über das Angebot der 2. Chance. Auf der 

Grundlage können sie dann entscheiden, ob sie dieses An-

gebot für ihr Kind wahrnehmen möchten. Erst im Anschluss 

an eine Rückmeldung nimmt die Fachkraft Kontakt mit den 

Eltern auf, um beispielsweise die Einverständniserklärung 

einzuholen aber auch, um mit ihnen im Rahmen des Case-

Managements zu arbeiten.

Dabei haben Analysen gezeigt, dass es den Fachkräften 

umso eher gelingt,  die anvisierte Zielgruppe zu erreichen, je 

besser sie über die getroffenen Abstimmungen mit den Ko-

operationspartnern informiert sind. Hilfreich können dabei 

beispielsweise schriftliche Kooperationsvereinbarungen, 

aus denen Zuständigkeiten und Vorgehensweisen hervor-

gehen, sein. 

Grundsätzlich gilt es, Grenzen und Differenzen im Arbeits-

verständnis herauszuarbeiten und den Mehrwert der in-

terdisziplinären Zusammenarbeit zu verdeutlichen. Dazu 

gehört auch die Entwicklung und Implementierung einer 

wechselseitigen Feedbackkultur, die beispielsweise bei Un-

klarheiten oder Unstimmigkeiten greift. 

Letztendlich handelt es sich insbesondere bei einer so engen 

Kooperation, wie sie im Programm Schulverweigerung – 

Die 2. Chance zwischen Schulen und Koordinierungsstellen 

stattfindet, aus Sicht der Fachkräfte um eine „Gratwande-

rung“. Koordinierungsstellen und Schulen haben, wenn sie 

sich nicht aneinander „angepasst“ haben, doch zumindest 

ein vergleichbares Verständnis von Problemen, Lösungs-

strategien und Handlungsmöglichkeiten ausgebildet, um 

erfolgreich kooperieren zu können und Zugänge zu instal-

lieren.

Damit einher geht die Strategie, an Kooperationsschulen so 

präsent zu sein wie möglich, so dass Schülerinnen und Schü-

ler selbst, aber auch Lehrkräfte und Eltern eine Ansprechper-

son vorfinden. 

Vereinzelt wird der Zugang zur Zielgruppe auch über erleb-

nispädagogische Angebote oder Angebote an den Koopera-

tionsschulen wie z. B. die Arbeit in einer Fahrradwerkstatt 

oder einen Ausflug, als viel versprechend angesehen. Die-

se bauen Hemmschwellen auf Seiten der Jugendlichen ab 

bzw. bieten einen unverbindlichen Rahmen, so dass ein sehr 

niedrigschwelliger Zugang zu ihnen möglich wird. Das Or-

ganisieren von niedrigschwelligen Angeboteneröffnet die 

Möglichkeit, die jungen Menschen über den Kontakt mit 

anderen Betroffenen zu aktivieren. Darüber hinaus können 

die Jugendlichen die Institution, die Fachkräfte und ihr An-

gebot kennen lernen, aber auch Vertrauen zu fassen, um 

anschließend über die Teilnahme am Case-Management zu 

entscheiden.

Daneben sehen einzelne Koordinierungsstellen auch in der 

Unterrichtsbegleitung sowie in Fortbildungen für Lehrkräf-

te eine gute Möglichkeit, diese dazu zu motivieren, Schü-

lerinnen und Schüler in eine kooperierende Institution zu 

vermitteln. Aber auch gemeinsame Fortbildungen unter-
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Freier Zugang 

•  Welche 
Kooperationspartner sind 
für spezifische Zielgruppen 
relevant? 

•  Welche konkreten Schritte 
sind zum 
Kooperationsaufbau 
notwendig und welche 
Verfahren werden zur 
Beziehungspflege 
eingesetzt? 

•  Welche Bedingungen/ 
Konsequenzen resultieren/
ergeben sich aus dem 
Zugang über bestimmte 
Kooperationspartner? 

Zugang über 
 Kooperationspartner 

Aufsuchende Arbeit 

•  Welche Funktion hat die 
aufsuchende Arbeit im 
Rahmen des Projekts? 

Klärung von Fragen zu  

•  Personaleinsatz 

•  Sozialen Räumen der 
Zielgruppe 

•  Unterschiede zwischen 
Gruppen aus 
verschiedenen 
Sozialräumen 

•  „Übergabe von 
Jugendlichen“ 

•  Wie ist die Eigeninitiative 
der Jugendlichen zu 
bewerten?  

•  Werden auch  schwierige 
Fälle erreicht?  

•  gezielte Analyse von   
Potentialen & Problemen 
der  möglichen Teilnehmer 

•  Klärung von Fragen zu  
zielgruppengerechten 

•  Standort der Einrichtung 

•  Räumlichkeiten der  
Einrichtung 

•  Sprechzeiten der  
Einrichtung 

   

Abb. 5: Systematische Auseinandersetzung mit Zugangswegen

stützen die Kooperation zwischen Koordinierungsstellen 

und Schulen bzw. Lehrkräften an Schulen.

Aus Sicht einzelner  Schulen ist es dringend erforderlich, dass 

die Fachkräfte, die mit den Jugendlichen arbeiten, „Respekt-

personen“ sind. Es wird erwartet, dass sie eine professionelle 

Distanz zu den Schülerinnen und Schülern haben und sich 

eine Stellung im Gefüge der Schule erarbeiten. Der Einsatz 

von Praktikanten und Praktikantinnen oder Honorarkräften 

wird nicht gerne gesehen, da ihnen aus Sicht der Schulen oft-

mals die Fachlichkeit fehlt. Besonders hohe Akzeptanz wird 

Fachkräften der Koordinierungsstellen entgegengebracht, 

wenn diese selbst Lehrkräfte sind bzw. waren.

Kooperation mit dem Träger der Grundsicherung bei 
den Kompetenzagenturen
Der Träger der Grundsicherung ist für die Kompetenzagen-

turen der wichtigste Kooperationspartner: Analysen konn-

ten nicht nur zeigen, dass die meisten Teilnehmenden über 

den Träger der Grundsicherung in die Kompetenzagentur 

gelangen, sondern auch, dass junge Menschen, die über die 

Jobcenter in die Kompetenzagenturen gelangten, am stärks-

ten benachteiligt sind. 

Als Übergabemodus haben sich verschiedene Vorgehens-

weisen bewährt:

Im Rahmen der kommunikativen Abklärung entscheiden 

die Partner gemeinsam, ob ein Förderbedarf besteht. Die 

Absprache erfolgt telefonisch oder in einem persönlichen 

Gespräch. Es findet in gewisser Weise eine erste Fallbespre-

chung statt. Dabei muss sichergestellt sein, dass der Daten-

schutz gewährleistet ist. 

An vielen Standorten erhalten die Kompetenzagenturen ins-

besondere die Kontaktdaten (unter Sicherstellung des Da-

tenschutzes) von sanktionierten jungen Erwachsenen, die 

trotz mehrfachen Einladungen nicht mehr beim Träger der 

Grundsicherung erschienen sind.  

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Vorauswahl der 

unterstützungsbedürftigen Jugendlichen durch den Ko-

operationspartner. Hier entscheidet die Fachkraft des Ko-

operationspartners über die Sinnhaftigkeit der Teilnahme 

am Angebot und bietet diese Option dem jungen Menschen 

an oder aber sie formuliert die Kontaktaufnahme sogar als 

Auflage. Dabei findet die Vorauswahl auf der Grundlage von 

vorangegangenen Abstimmungen im Hinblick auf Kriteri-

en für den Zugang zum Angebot der Kompetenzagenturen 

bzw. Koordinierungsstellen statt.

In einer Kompetenzagentur erfolgt die Vermittlung vom 

Träger der Grundsicherung an die Kompetenzagentur an-

hand eines Leistungsgewährungsscheins. Dabei handelt es 

sich um ein recht unkompliziertes Verfahren, bei dem die 

Fachkraft des Trägers der Grundsicherung die Auflage for-

muliert, dass der junge Erwachsene eine Beratung erhält, 

ohne den Unterstützungsbedarf konkretisieren zu müssen. 

Die Fachkräfte der Kompetenzagentur haben die Möglich-

keit, im Anschluss an das Beratungsgespräch von einer Über-

nahme in das Case-Management abzusehen, wenn aus ihrer 

Sicht kein Unterstützungsbedarf besteht.



Praxishilfe Nummer 08 • September 2011

Seite 16

Praxisbeispiele
Von Vorteil sind grundsätzlich „direkte Drähte“ oder „kurze 

Wege“ der Zusammenarbeit. In Einzelfällen arbeiten Fach-

kräfte der Kompetenzagentur und des Jobcenters Tür an 

Tür, so dass z. B. ein „Verlorengehen“ der jungen Menschen 

auf ihrem Weg vom Träger der Grundsicherung zur Kompe-

tenzagentur verhindert werden kann. 

Besonders bewährt hat sich außerdem die so genannte „war-

me Übergabe“, bei der sich der Kooperationspartner, eine 

Fachkraft der Kompetenzagentur und der potenzielle Klient 

bzw. die potenzielle Klientin treffen. Diese Vorgehensweise 

führt dazu, dass die Jugendlichen „ankommen“ und die Be-

reitschaft, am Case-Management teilzunehmen, durch die 

Anwesenheit einer vertrauten Person erhöht wird.

„Weichere“ Instrumentarien sind beispielsweise das Infor-

mieren der jungen Menschen über das Unterstützungsange-

bot der Kompetenzagenturen durch die Fachkräfte des SGB 

II-Trägers oder das Weiterreichen von Infomaterial, Post-

karten oder Flyern.

 

Exkurs: Kooperation mit aufsuchenden Partnern
Die Zusammenarbeit mit aufsuchenden Akteuren bietet ei-

nen weiteren Zugang zu benachteiligten Jugendlichen aber 

auch in Einzelfällen zu aktiv Schulverweigernden Jugendli-

chen. 

Die Analysen der Evaluation zeigen, dass bei der Koopera-

tion mit aufsuchenden Akteuren die Schwierigkeiten bzw. 

Probleme insbesondere bei der „Übergabe“ der Jugendli-

chen an die Kompetenzagentur bestehen – also ein Verlo-

rengehen drohen könnte, wenn nicht aktiv und bewusst mit 

dieser Gefahr umgegangen werden würde. Die bereits be-

stehende Bindung zwischen den Jugendlichen und anderen 

aufsuchenden Akteuren kann in der Regel nicht ohne weite-

res abgelöst werden. Kompetenzagenturen haben folgende 

Lösungsansätze erarbeitet:

 das Minimum stellt das gemeinsame Übergabegespräch 

(auch in den Räumlichkeiten der kooperierenden Instituti-

on) dar, das nicht selten auch sehr spontan zustande kom-

men kann; an einigen Standorten sind die Fachkräfte dazu 

übergegangen, je nach Bedarf auch die ersten Termine zu 

dritt durchzuführen oder sogar Tandems zu bilden, die 

nicht nur ein gemeinsames Übergabegespräch sondern 

sogar gemeinsam aufsuchend arbeiten.

 aktives Aufsuchen der jungen Menschen, nachdem sie ihr 

Einverständnis zum Datenaustausch gegeben haben

 ein möglichst frühzeitiges Kennenlernen der jungen Frau-

en und Männer über den Kooperationspartner, ohne in die 

konkrete inhaltliche Arbeit einzusteigen, hilft die „Über-

gabe“ auf ein stabiles Fundament zu stellen 

 zentral ist insbesondere bei den jungen Erwachsenen, die 

über aufsuchende Kooperationspartner gewonnen wer-

den konnten, dass die „Jugendlichen nicht das Gefühl ver-

mittelt bekommen, abgeschoben zu werden“.

Die beschriebenen Kooperationsmöglichkeiten und -weisen 

bieten sich natürlich nicht nur bei Institutionen wie Schulen, 

Trägern der Grundsicherung oder aufsuchenden Akteuren 

an, sondern grundsätzlich in der Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen und Organisationen wie dem Jugendamt, 

Beratungsstellen oder der Agentur für Arbeit.

Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass sich auch die 

Vernetzung mit Institutionen in Bezug auf Gender und Cul-

tural Mainstreaming bewährt hat. Koordinierungsstellen 

gelingt – wenn sie mit Akteuren und Institutionen, die im 

Feld Gender und Cultural Mainstreaming aktiv sind, ver-

netzt sind – eine bessere Zielgruppenerreichung als nicht 

vernetzten Institutionen. 

Erreichen der Zielgruppe über aufsuchende Ansätze 
Der Zugang zur Zielgruppe erfolgt bei der aufsuchenden Ju-

gendsozialarbeit dadurch, dass die Fachkräfte Personen in 

ihrer Lebenswelt aufsuchen und ansprechen, um Vertrauen 

werben und für die Maßnahme gewinnen wollen. 

Grob lassen sich bei den Kompetenzagenturen und Koor-

dinierungsstellen mit unterschiedlicher Gewichtung zwei 

Ansätze der aufsuchenden Arbeit identifizieren. Sowohl bei 

Kompetenzagenturen als auch bei Koordinierungsstellen 

erfolgt 

 aufsuchende Arbeit im Prozess der Begleitung (vgl. dazu 

den Abschnitt „Halten“ S. 22).

Im Gegensatz dazu ist 

 eigene aufsuchende Arbeit überwiegend nur bei den Kom-

petenzagenturen zu finden (vgl. dazu den folgenden Ab-

schnitt).

Eigene aufsuchende Arbeit5

Aufgrund des besonderen Zugangs und der persönlichen 

Ansprache ist die letzte Form sehr zeit- und personalaufwän-

dig. Es ist der Versuch, außerhalb der eigenen Einrichtung 

auf die Zielgruppe zuzugehen und diese zu erreichen. Des-

halb lebt die aufsuchende Arbeit von der Fähigkeit des sozi-

alpädagogischen Personals, anschlussfähig an die Lebens-

welt der Zielgruppe zu sein und durch ihre Persönlichkeit zu 

wirken, um das Vertrauen der Zielgruppe zu erlangen. Ob 

die anvisierten jungen Menschen tatsächlich den unterstell-

ten Maßnahmenbedarf haben, ist aufgrund des Zugangs be-

sonders zu prüfen. 

Merkmale eigener aufsuchender Arbeit sind: 

 Geh-, statt Komm-Struktur

 Niedrigschwelligkeit

 Flexibilität der Angebote

 Bedürfnis-, Lebenswelt- und Alltagsorientierung

 Freiwilligkeit und Akzeptanz

 Transparenz

 Verbindlichkeit und Kontinuität

5 Vgl. Praxishilfe Nr. 7 der Kompetenzagenturen „Aufsuchende Ansätze in der Arbeit 
der Kompetenzagenturen“.
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 Sensibilität für Gender und Cultural Mainstreaming.

Kompetenzagenturen, die die Zielgruppe durch eigene auf-

suchende Arbeit erreicht haben, setzten sich zur Entwick-

lung ihres Konzepts der aufsuchenden Arbeit unter ande-

rem mit folgenden Fragen auseinander: 

Funktionen
 Welche Funktionen hat die aufsuchende Arbeit im Rah-

men des Projekts? (z. B. erster niedrigschwelliger Kontakt; 

Informieren der Zielgruppe; mobile Beratungsangebote 

ermöglichen; kontinuierlichen Kontakt aufbauen; Lebens-

welt der Zielgruppe kennen lernen, Verstehen für die Ar-

beit fruchtbar machen).

Personaleinsatz
 Sind genügend Ressourcen für den erforderlichen Perso-

nalaufwand vorhanden? 

 Sind die Fachkräfte für die aufsuchende Arbeit ausreichend 

qualifiziert? 

 Mit welchen Strategien und Instrumenten können die 

Fachkräfte die anvisierten Funktionen erreichen? Wie ge-

hen sie konkret vor? 

 Bestehen Weiterbildungsmöglichkeiten und Supervision 

für die Fachkräfte?

Sozialer Raum
 Welche Räume werden von der Zielgruppe frequentiert, 

welche Räume haben sie sich angeeignet? 

 Haben die Fachkräfte Zugänge zu diesen Räumen bzw. wie 

können diese Zugänge ermöglicht werden? Konkret: Sind 

Zugänge über alltagsübliche Lebenswelten (Wohnberei-

che), über anlass- und aktionsdefinierte Lebenswelten (z. 

B. Freizeit- und Sportangebote, Konzerte) oder über kom-

merzielle Freizeit- und Konsumeinrichtungen (z. B. Knei-

pen, Einkaufszentren) möglich?

Zielgruppe
 Welche Unterschiede bestehen zwischen Gruppen aus ver-

schiedenen Sozialräumen? Was bedeuten diese vor dem 

Hintergrund der gewünschten Zielgruppenerreichung 

und der Funktionen? 

 Können vor Ort Personen als „Gewährsmänner oder -frau-

en“ gewonnen werden, die den Zugang zu (weiteren) jun-

gen Menschen erleichtern? Welche Akteure arbeiten auf-

suchend mit der anvisierten Zielgruppe?

Außerdem berichten einige Standorte, dass ihnen der Zu-

gang über erlebnispädagogische Angebote, wie z. B. die 

Arbeit in einer Fahrradwerkstatt oder einen Ausflug, sehr 

gut gelingt. Diese bauen Hemmschwellen auf Seiten der 

Jugendlichen ab bzw. bieten einen unverbindlichen Rah-

men, so dass ein sehr niedrigschwelliger Zugang zu den 

Jugendlichen möglich wird. Das Organisieren von niedrig-

schwelligen Angeboteneröffnet die Möglichkeit, die jungen 

Menschen über den Kontakt mit anderen Betroffenen zu ak-

tivieren. Darüber hinaus können die Jugendlichen die Insti-

tution und die Fachkräfte kennen lernen.

Fazit

Ein systematisch angelegter Zugang zu Zielgruppen erfor-

dert 

(a)  eine Analyse möglicher Zugangswege, 

(b) die Verknüpfung der Analyse mit den Optionen und  

 Ressourcen des Projekts und den Projektzielen, 

(c) die konzeptionelle und professionelle Vorbereitung des  

 Feldzugangs und 

(d) die Festlegung von Erfolgsindikatoren, die zeitlich festge- 

 legt einer Prüfung unterzogen und evaluiert werden. 

Die Systematisierung ist folglich Teil eines Konzeptes zur 

Zielgruppenerreichung. Auf der Basis dieses Konzeptes er-

folgt ein systematisch angelegter Feldzugang. 

Die Evaluierung der Zielgruppenerreichung der verschiede-

nen Zugangswege trägt zur prozessbegleitenden Qualitäts-

kontrolle bei. Veränderungen bei der Schwerpunktsetzung 

sind hierdurch begründbar. 
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Ansprache, Kontaktaufnahme  
und erste Schritte des Beziehungs-
aufbaus

In der weiteren Arbeit ist konzeptionell zu klären, wie der Kontakt zu Jugendli-
chen hergestellt, aufgebaut und gehalten werden kann. Aus der Zielgruppen-
analyse lassen sich vorab Überlegungen ableiten, wie schwierig oder einfach 
sich eine Kontaktaufnahme und das Herstellen einer Beziehung im Rahmen 
des Projekts oder der Maßnahme gestalten wird. In diese Überlegungen sind 
auch die unterschiedlichen Zugangswege einzubeziehen. 

Es sind unterschiedliche Phasen der Beziehung zu den jungen Menschen zu 
unterscheiden: 
 Ansprache und Kontaktaufnahme
 Erstgespräch
 Beziehungsaufbau und -vertiefung.5

Jede Phase hat ihre eigenen Herausforderungen. Welche 

Herausforderungen dies sind und wie mit ihnen vor dem 

Hintergrund der vorherigen Analyseschritte in der prakti-

schen Arbeit umgegangen wird, ist vom Team konzeptionell 

zu entwickeln und im Laufe der Arbeit immer wieder neu zu 

reflektieren und ggf. anzupassen. 6

Grundsätzlich gilt, dass zu den Jugendlichen eine personale 

Beziehung aufgebaut werden muss. 

Personale Beziehungsarbeit ist eine Grundlage dafür, dass 

überhaupt pädagogisch angestrebte Lern-, Entwicklungs- 

und Veränderungsprozesse in Gang kommen können. Als 

Grundlage wurde von Fachkräften das authentische Verhal-

ten als zentral bezeichnet. Außerdem muss die Würde der 

jungen Menschen geachtet und ihre Selbstachtung geför-

dert werden. 

Personale Beziehungsarbeit bedeutet, sich in der ersten Pha-

se des Kennenlernens vorbehaltlos forschend auf Personen 

einzustellen. Ziel ist es, den oder die Jugendliche als Person 

erst kennen und verstehen zu lernen, bevor in einem zweiten 

Schritt Handlungsmöglichkeiten entfaltet werden. Hier ist 

ein ethnologischer Blick oder ein „Sich systematisch dumm 

stellen“ nötig, um offen zu sein, und nicht eigenen vorge-

fassten Vorstellungen oder Stereotypen aufzusitzen und da-

raus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten, die letztlich nicht 

anschlussfähig sind. In dem Zusammenhang berichten die 

Fachkräfte, dass Zeigen von authentischem Interesse und ein 

6 Auf diesen Aspekt wird in dieser Praxishilfe nicht weiter eingegangen. Vielmehr ist er 
Gegenstand der geplanten Praxishilfe zum Case-Management.

vorbehaltloser und forschender Blick fundamental sind. Zu-

dem gilt es, das, was die jungen Menschen kommunizieren, 

ernst zu nehmen und zu vermeiden, eigene Gewissheiten als 

richtig zu vermitteln. Es geht also um dialogisches Kommu-

nizieren. Aus Sicht zahlreicher Fachkräfte gehört auch dazu, 

Umwege mit den Jugendlichen mitzugehen.

Personale Beziehungsarbeit beinhaltet auch das Ansetzen 

an den unterschiedlichen Erfahrungen von jungen Men-

schen. Die Verarbeitung von Erfahrungen ist ein subjektiv 

geleiteter Prozess, der in der Regel nicht bewusst und kogni-

tiv abläuft und auch die Gefühlsebene umfasst. Sie ist bei al-

len Menschen unterschiedlich und nur (annähernd) versteh-

bar vor dem Hintergrund der Biographie eines Menschen. Es 

geht also darum, über biographische Zugänge den Prozess 

der Erfahrungsproduktion verstehen zu lernen, so dass die 

Wurzeln von Einstellungen, Deutungsmustern und Verhal-

tensweisen erkennbar und erklärbar werden. Aus der Verar-

beitung von Erfahrungen entwickeln sich Grundbedürfnisse 

von Jugendlichen. Oder umgekehrt formuliert: Grundbe-

dürfnisse bringen die eigenen Erfahrungen zum Ausdruck. 

Zu diesen Grundbedürfnissen zählt z. B. das Bedürfnis nach 

Selbstbestimmung oder nach Sicherheit und Solidarität. 

Wenn es möglich ist, die Grundbedürfnisse eines Menschen 

herauszuarbeiten, wird auch sein Verhalten besser versteh-

bar. Auf dieser Basis können gezielte Anregungen und Im-

pulse für Veränderungsprozesse gegeben werden. Bewährt 

haben sich in dem Zusammenhang beispielsweise die Er-

stellung eines Lebenslaufs oder biographische Interviews, 
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Grundsätze der 

personalen 

Beziehungsarbeit 

•  Authentisch 
•  „Vorbehaltlos 

forschend  
•  Über biographische 

Zugänge den Prozess 
d. Erfahrungsproduktion 
verstehen 

Das Erstgespräch 

•  Vertraulichkeit, Transparenz  
 und Ehrlichkeit 

•  Fachlichkeit 
•  Verdeutlichung der 

Unterschieds zu anderen 
Angeboten 

•  Verdeutlichung der 
Freiwilligkeit 

•  Klärung des Anliegens, 
Auftrags und Anlasses des 
Gesprächs 

Halten 

Ehrliches Interesse 
Zuverlässigkeit/ 

„verlässlicher Partner in 
einer ansonsten instabilen 

Lebenswelt“ 

Abb. 6: Ansprache, Erstgespräch und erste Schritte  des Beziehungsaufbaus

um diesen Prozess anzustoßen. Darauf aufbauend können 

Bedürfnisse herausgearbeitet werden, um anschließend Im-

pulse für Weiterentwicklungen zu setzen.

Personale Beziehungsarbeit ist professionelle Arbeit: Fach-

kräfte müssen einerseits Nähe zur Zielgruppe aufbauen, an-

dererseits aber auch Distanz wahren. Die Balance zwischen 

aufgabenbezogener Nähe und professioneller Distanz ist 

eine große Herausforderung. Erwartungen und Bedürfnis-

se von Jugendlichen nach einer ganzheitlichen Beziehung 

stehen dem z. T. entgegen. Fachkräfte berichten, dass das 

Akzeptieren der eigenen Grenzen aber auch der Grenzzie-

hung durch die Jugendlichen selbst für den Beziehungsauf-

bau mit Jugendlichen zentral sind. So berichten Fachkräfte 

– sofern dies die Größe des Teams zulässt –, dass sie die am 

Case-Management Teilnehmenden entscheiden lassen, von 

wem sie sich begleiten lassen wollen. Dies unterstützt die 

Umsetzung von Gender und Cultural Mainstreaming in den 

 Programmen. 

Auf der Basis dieser Überlegungen kann ein Konzept entwi-

ckelt werden, welches die praktische Arbeit in einem Projekt 

systematisiert. 

Was wird durch eine solche konzeptionelle Arbeit  
erreicht?
 Die Entwicklung eines Handlungskonzeptes, das theoreti-

sche Überlegungen mit der konkreten Praxis und den Ziel-

vorgaben der Maßnahme verknüpft.

 Gemeinsame Reflexion darüber, wie sich subjektive Erfah-

rungen und Bedürfnisse mit einem biographischen Ansatz 

herausarbeiten lassen und welche Instrumente sich hier 

anbieten. 

 Gemeinsame Reflexion darüber, wie sich mit den Jugendli-

chen eine Kommunikation entfalten kann, die am Subjekt 

ansetzt und die Erfahrungen und Bedürfnisse der jungen 

Menschen produktiv verarbeitet. Wie sich Interesse, Ak-

zeptanz, Authentizität zeigen und wie eigene Standpunkte 

und Zielsetzungen zum Ausdruck gebracht werden. 

 Identifikation eines Fortbildungsbedarfs oder eines Be-

darfs für  Supervision.
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Ansprache und Kontaktaufnahme

Die erste Kontaktaufnahme kann, wie oben beschrieben 

wurde, in sehr verschiedenen Kontexten stattfinden. 

Der Kontaktaufnahme kommt ein besonderes Gewicht zu, 

denn der weitere Kontakt zur Zielgruppe steht und fällt mit 

dem ersten Eindruck, den die sozialpädagogischen Fach-

kräfte hinterlassen – „es gibt keine zweite Chance für den 

ersten Eindruck“.

Um der hohen Bedeutung der ersten Ansprache und des 

Kontakts gerecht zu werden, bedarf es einer Reihe konzep-

tioneller Klärungen, die mit der Zielgruppendefinition und 

vor allem mit den unterschiedlichen Zugangswegen zu ver-

knüpfen sind: 

Ansprache
 Sind unterschiedliche Formen der Ansprache bei unter-

schiedlichen Zugangswegen notwendig (freier Zugang, 

Zugang über Kooperationspartner, aufsuchender Zu-

gang)? Worin unterscheiden sich diese ggf.? 

 Was soll bei der Kontaktaufnahme auf jeden Fall benannt 

werden (z. B. wer man ist, was man will, regelmäßige Er-

reichbarkeit)? 

 Bestehen Schwellenängste von Seiten der Fachkräfte oder 

von Seiten der Heranwachsenden? 

 Welche Erfahrungen der Fachkräfte können fruchtbar ge-

macht werden und wie können sie für andere Kolleginnen 

und Kollegen dokumentiert werden? 

Hilfsmittel
 Welche öffentlichkeitswirksamen Hilfsmittel unterstützen 

die Kontaktaufnahme (z. B. Flyer, Adresskärtchen)? Stehen 

diese Hilfsmittel zur Verfügung? 

Fachkräfte
 Besteht bei den sozialpädagogischen Fachkräften ausrei-

chend Know-how über die Maßnahme, um eine professi-

onelle Ansprache leisten zu können? Sind die Fachkräfte 

z. B. ausreichend sensibilisiert, nonverbale Signale von Ju-

gendlichen (Körpersprache, Mimik, Symbole) zu interpre-

tieren? 

 Besteht ausreichend Zeit für Austausch und Reflexion 

zwischen den Fachkräften (z. B. über Schwellenängste, au-

thentisches Auftreten, personale Beziehungsarbeit)?

Insbesondere im Rahmen von eigener aufsuchender Arbeit 

empfehlen die Fachkräfte zunächst eine eher zurückhalten-

de Vorgehensweise:

Ein Mitarbeiter einer Kompetenzagentur beschreibt es da-

mit, dass er sich zu einer Gruppe von Jugendlichen auf ei-

nem Platz stellt und erst einmal abwartet, ob jemand mit 

ihm in Kontakt tritt. Findet dies nicht statt, unterhält er sich 

beispielsweise über die Musik, die gerade vom Band läuft. 

Die Kontaktaufnahme dient aber nicht nur dazu, gezielt 

einen Jugendlichen, von dem man weiß, dass er Unterstüt-

zungsbedarf hat, anzusprechen, vielmehr versucht der Mit-

arbeiter auf diesem Wege in die verschiedenen Netzwerke 

der Jugendlichen zu gelangen, sich einen Eindruck vom 

Unterstützungsbedarf weiterer Jugendlicher zu verschaffen 

und letztlich einen Überblick über die „Nichterreichten“ im 

Einzugsgebiet der Kompetenzagentur zu bekommen.7 Erst 

nach mehreren Begegnungen thematisiert der Mitarbeiter 

die Unterstützungsmöglichkeiten, jedoch ohne seinerseits 

durch eine Erwartungshaltung Druck aufzubauen. Letztlich 

entscheiden die Jugendlichen selbstständig, ob sie Hilfe an-

nehmen möchten oder nicht und ob sie sich auf den Prozess 

des Case-Managements einlassen.  

Findet beispielsweise der Kontakt im Rahmen von gezielter 

aufsuchender Arbeit (Kontaktdaten stehen zur Verfügung) 

statt, führen die Fachkräfte grundsätzlich Flyer oder Visiten-

karten mit, die sie den Jugendlichen mitgeben. 

Auch die Fachkräfte der Koordinierungsstellen setzen In-

formationsmaterial ein, wenn Sie sich in Klassen vorstellen. 

Kommen Schülerinnen und Schüler beispielsweise über 

Klientinnen und Klienten in die Räumlichkeiten der Koordi-

nierungsstelle, wird nicht unmittelbar ein Gespräch mit der 

Zielsetzung eines Case-Managements angeboten, sondern 

beispielsweise zunächst der Anlass des Besuchs geklärt, Fra-

gen zu Hausaufgaben werden besprochen oder ein Kontakt 

wird über Spiele hergestellt. 

Da insbesondere bei jungen Klientinnen und Klienten, wie 

sie in den Koordinierungsstellen begleitet werden, die Ein-

bindung der Eltern wichtig ist, stellen Fachkräfte das Ange-

bot auf Elternabenden oder Elternsprechtagen vor. Fach-

kräfte nehmen aber auch telefonisch Kontakt mit Eltern auf 

oder besuchen diese zu Hause (vorab wird die Zustimmung 

über die Lehrkräfte oder die Schulsozialarbeit eingeholt). 

Dabei berichten Fachkräfte, dass insbesondere Eltern mit 

Migrationshintergrund und bei dieser Gruppe insbesonde-

re Eltern aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, Probleme 

mit dem Begriff der Schulverweigerung haben. Fachkräfte 

nutzen infolge dieses Problems eher positiv konnotierte Be-

griffe, wenn sie sich vorstellen. Bevor Eltern von Fachkräften 

kontaktiert werden, werden die potentiellen Klientinnen 

und Klienten informiert, um eine für das Case-Management 

notwendige Vertrauensbasis nicht zu zerstören.

Das Erstgespräch

Das eigentliche Erstgespräch findet in den meisten Fällen 

nicht unbedingt im Rahmen des ersten Kennlernens statt. 

Vielmehr wird dazu in der Regel ein Termin zwischen der 

bzw. dem Jugendlichen und der Fachkraft bei den Kompeten-

zagenturen vereinbart. Bei Koordinierungsstellen werden 

7 Um sich diesen umfassenden Eindruck zu verschaffen oder um einzelne Personen 
gezielt zu finden, werden beispielsweise auch Recherchearbeiten in sozialen Netzwerken 
(z. B. Wer-kennt-wen?) durchgeführt.
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ggf. die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten eingebunden.  

Das Erstgespräch dient dazu, sich gegenseitig kennenzuler-

nen: Um eine personale Beziehung zu den jungen Menschen 

aufzubauen, muss die Fachkraft ebenfalls als Person sichtbar 

werden: Sie stellt sich deshalb vor (wer bin ich, was mache 

ich) und erläutert in einem weiteren Schritt (gut verständ-

lich für die Zielgruppe) die Zielsetzungen der Einrichtung 

bzw. der Maßnahme und in welcher Weise der oder die Ju-

gendliche von wem unterstützt werden kann. Erfahrene 

Fachkräfte entwickeln ein Gespür dafür, wie umfangreich 

dieses „warming up“ sein muss, um im Anschluss auf den An-

lass des Gesprächs und das Anliegen des jungen Menschen 

zu lenken. 

Um die Kontaktaufnahme konzeptionell zu fundieren, ha-

ben sich Fachkräfte für die Herangehensweise im Erstge-

spräch mit folgenden Fragen auseinander gesetzt: 

Gesprächsinhalte 

 Welche Ziele verfolgt das Erstgespräch und wie wird dies 

praktisch umgesetzt (z. B. Jugendlichen Perspektiven für 

Verbesserungen oder Veränderungen eröffnen, Ressour-

cen und Handlungsoptionen der jungen Menschen hierfür 

aufzeigen)? 

 Welche Themenfelder müssen aus Maßnahmesicht im 

Erstgespräch auf jeden Fall angesprochen werden? 

 Welche Angebote können zu diesem Zeitpunkt bereits 

gemacht, welche Vereinbarungen getroffen werden (z. B. 

erforderliche regelmäßiges Teilnahme, finanzielle oder le-

bensweltliche Unterstützung)? 

 Werden persönliche Daten aufgenommen und wann ist 

der Zeitpunkt günstig? 

 Wie können unterschiedliche Gesprächsbedarfe zwischen 

Jugendlichen erkannt werden und was bedeutet dies im 

Hinblick auf die Angebote und Vereinbarungen im Erstge-

spräch? 

 Wie schnell soll das nächste Gespräch stattfinden und wer-

den Termine vereinbart? 

Instrumente
 Wie tief kann im Erstgespräch bereits gearbeitet werden 

und welche Instrumente bieten sich vor diesem Hinter-

grund für das Erstgespräch an? 

 Wie können im Erstgespräch Anliegen und ggf. Erfahrun-

gen oder Bedürfnisse herausgearbeitet und erkannt wer-

den? 

 Mit welchen Instrumenten können die vorhandenen Res-

sourcen der Person für sie selbst sichtbar gemacht werden, 

um sie zur weiteren Teilnahme zu motivieren?

Rahmen 
 Stehen angemessene und ausreichende Räume für das 

Erstgespräch zur Verfügung? 

 Welche Besprechungsform bietet sich an (formlos am Tisch 

sitzend, sich gegenüber sitzend am Schreibtisch)? 

 Bestehen Vorstellungen oder Zwänge zur zeitlichen Länge 

des Gesprächs? 

 Mit welchen Medien (formlos auf Papier, Ausfüllen von 

Formularen, Eingabe in Computer) wird eine Aufnahme 

der persönlichen Daten anvisiert und was bewährt sich bei 

der Zielgruppe?

Förderliche und hinderliche Faktoren
 Bestehen Erfahrungen zu förderlichen und hinderlichen 

Faktoren für das Erstgespräch (z. B. Wartelisten)? 

 Bestehen Erfahrungen darüber, was sich bei welchen Teil-

nehmenden bewährt? Können hierdurch Abbrüche ver-

mieden werden? Bestehen Anzeichen für Abbruchgefah-

ren? Wie kann dies konzeptionell eingearbeitet werden? 

 Bestehen Erfahrungen mit geschlechtsspezifischen oder 

kulturspezifischen Deutungsmustern von jungen Erwach-

senen, die das Erstgespräch fördern/belasten können und 

wie können sie eingesetzt werden (z. B. Frauen werden von 

männlichen Jugendlichen nicht als Konkurrenten erlebt; 

jugendliche Migranten deuten Kompetenzen von Frauen 

bzw. Männern anders als deutsche Heranwachsende)?

Grundsätze des Erstgesprächs sind folgende Punkte:
 Vertraulichkeit, Transparenz und Ehrlichkeit sind ent-

scheidend vor dem Hintergrund, dass zunächst eine Bezie-

hung aufgebaut werden muss. Die Jugendlichen (ggf. auch 

Eltern) werden im Erstgespräch über das Verfahren und 

die Vorgehensweise des Case-Managements informiert. 

Außerdem werden die Jugendlichen darüber informiert, 

was mit wem besprochen wird. Zentral ist, dass die Teilneh-

menden die Gewissheit haben, was als nächstes ansteht und 

wer in diese Entscheidungsprozesse eingebunden wird.

 Angesichts der Komplexität der Angebots- und Unter-

stützungsstrukturen, aber auch der Problemlagen der Ju-

gendlichen müssen Fachkräfte der Kompetenzagenturen 

und Koordinierungsstellen ein hohes Maß an Fachlichkeit 

aufweisen, um Hilfen zu organisieren, Kompetenzen und 

Unterstützungsbedarfe zu identifizieren und unmittelbar 

sozialpädagogisch mit diesen zu arbeiten. Dabei sind die 

Fachkräfte der Kompetenzagenturen und der Koordinie-

rungsstellen Experten und lotsen durch das komplexe Hil-

fesystem. 

 Als sinnvoll hat sich zudem erwiesen, wenn den Jugendli-

chen die Unterschiede zu anderen Unterstützungsange-

boten verdeutlicht werden. Insbesondere sollte die Mög-

lichkeit herausgestellt werden, dass ohne Druck Dinge 

ausprobiert werden können und Entfaltungsmöglichkei-

ten bestehen. Von hoher Bedeutung sind insbesondere die 

Unabhängigkeit und die Freiwilligkeit der Teilnahme.

 Wichtig ist außerdem, dass die Teilnahme – in beiden 

Programmen mit unterschiedlichem Ausmaß – freiwil-

lig erfolgt. Selbst in den Fällen, in denen beispielsweise 

eine Fachkraft des Trägers der Grundsicherung oder der 
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Jugendgerichtshilfe das Aufsuchen der Kompetenzagen-

tur als Auflage formuliert hat, haben stets nur die ersten 

Besuche bzw. die ersten Kontakte einen verpflichtenden 

Charakter. Im Falle der Koordinierungsstellen sprechen 

Lehrkräfte Empfehlungen aus. Sie befinden sich aufgrund 

der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zugzwang, 

wenn die Schülerin oder der Schüler aktiv verweigert und 

das Angebot nicht annimmt. Freiwilligkeit ist nicht nur als 

Grundsatz des Case-Managements von zentraler Bedeu-

tung, sondern ist auch im Zusammenhang mit der Effizi-

enz der Zielgruppenerreichung bedeutsam. Je höher der 

Anteil an Jugendlichen ist, der nicht freiwillig am Case-Ma-

nagement teilnimmt, umso mehr Ressourcen müssen für 

den einzelnen Fall investiert werden. 

 Im Erstgespräch werden zunächst das Anliegen des Ju-

gendlichen, der Auftrag sowie der Anlass des Gesprächs 

abgeklärt. Wobei nicht auf die Probleme fokussiert, son-

dern zunächst einmal ausgelotet werden sollte, ob ein Än-

derungswunsch besteht und damit der Handlungsbedarf 

gesehen wird.

Aus Sicht der Fachkräfte haben sich für das Erstgespräch In-

strumente wie Mindmap, Erstellung von Lebensläufen oder 

ein biographisches Interview bewährt. Dabei geht es nicht 

nur darum, Informationen zu erhalten, sondern bereits beim 

Erstgespräch Ressourcen aufzuzeigen.

Instrumente

Als zentral wurde angesehen, dass die jungen Menschen mit 

dem Gefühl – „es könnte sich etwas ändern“ – aus dem ersten 

Gespräch gehen.

So sollte bereits im ersten Gespräch eine mögliche Perspek-

tive aufgezeigt werden. Ohne die Jugendlichen zu überfor-

dern, kann der nächste Schritt oder der Inhalt des nächsten 

Gesprächs aufgezeigt werden.

Ebenfalls hilfreich ist beispielsweise, wenn eine kleine erste 

Unterstützung erfolgt – seien es Informationen oder ein An-

ruf, den die Fachkraft für den Jugendlichen oder die Eltern 

von potentiellen Klientinnen und Klienten tätigt.

Um Jugendliche einerseits nicht unter Druck zu setzten, aber 

andererseits eine „schnelle Entscheidung“ herbeizuführen, 

wird vereinzelt für den Folgetag ein weiterer Gesprächster-

min vereinbart. So haben sie die Möglichkeit, sich zu überle-

gen, ob sie das Angebot des Case-Managements annehmen 

möchten und müssen sich nicht unmittelbar entscheiden. 

Fachkräfte berichten, dass die Entscheidung von Jugendli-

chen, die in keiner Weise Unterstützung annehmen wollen, 

in jedem Fall zu akzeptieren ist. Es sollte nicht versucht wer-

den, die Jugendlichen zu „überreden“. Gleichwohl behalten 

sich die Fachkräfte vor, nach einem halben oder einem Jahr 

erneut Kontakt mit diesen jungen Menschen aufzunehmen.

Als wenig empfehlenswert haben sich aus Sicht der Fach-

kräfte folgende Vorgehensweisen herausgestellt:

 Wartelisten – zum einen kennen Jugendliche dies von an-

deren Unterstützungssystemen, zum anderen besteht die 

Gefahr, dass die Jugendlichen nicht mehr auf das Angebot 

zurückkommen.

 Das Einholen der Einverständniserklärung für das Ausfül-

len der Fallakte bereits beim ersten Gespräch.

 Hausbesuche ohne eine Vorbereitung der Jugendlichen 

bzw. des Jugendlichen oder einer Ankündigung des Ter-

mins bei den jungen Menschen und ihren Eltern. Diese 

empfinden einen nicht angekündigten Besuch oftmals als 

Eindringen in die Privatsphäre.

Halten 

Je nach Zielgruppe stellt das Halten von Jugendlichen eine 

besondere Herausforderung dar. Grundlage für die Stabi-

lisierung der Beziehung ist in jedem Fall die personale Be-

ziehungsarbeit, die im Umgang mit den Jugendlichen zu-

nehmend geleistet wird. Erst über den Weg der personalen 

Beziehung können die biographischen Erfahrungen der 

jungen Menschen erschließbar gemacht, Deutungsmuster 

herausgearbeitet, Grundbedürfnisse erkannt und pädagogi-

sche Anstöße zu Veränderungsprozessen gegeben werden. 

Das Halten von Jugendlichen über personale Beziehungsar-

beit ist möglich, wenn diese selbst einen Gewinn in der Be-

ziehung sehen, sei es, dass sie das ehrliche Interesse an ihrer 

Person als wohltuende neue Erfahrung sehen, sei es, dass ih-

nen erstmals mit Respekt begegnet und ihre Würde beachtet 

wird, dass sie verlässliche Partner in einer ansonsten instabi-

len Lebenswelt finden oder Veränderungen aus ansonsten 

ausweglosen Situationen nunmehr möglich erscheinen. 

Für eine professionelle Beziehungsarbeit des Teams zwi-

schen Nähe und Distanz sind folgende Aspekte konzeptio-

nell zu klären: 

Instrumente
 Welche Instrumente des Haltens sind für das Team mög-

lich (z. B. regelmäßige Gesprächsangebote in der Einrich-

tung, Aufsuchen von Jugendlichen in ihrem Sozialraum, 

Freizeit- und Gruppenangebote, regelmäßige Anrufe, E-

Mails oder Anschreiben)? 

 Mit welchen Instrumenten werden die biographischen 

Erfahrungen und Bedürfnisse der Heranwachsenden auf-

gearbeitet (z. B. erzählstimulierende Fragen in Anlehnung 

an das narrative Interview; Erstellen eines Lebenslaufes; 

Mindmap)? 

 Mit welchen Instrumenten werten die Fachkräfte die sub-

jektiven Aussagen aus? Wie werden diese Aufarbeitungen 

genutzt, um Jugendlichen (attraktive) Angebote zu unter-

breiten, damit sie im Case-Management verbleiben? 
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Rahmen
 Wo, wie und in welcher Häufigkeit bieten sich Kontakte zu 

oder Treffen bzw. Veranstaltungen mit den jungen Men-

schen an? 

 Welche Intensität sollte die Begleitung aus Sicht der Teil-

nehmenden (Nähe-Distanz-Bedürfnis der Jugendlichen) 

haben? 

 Stehen ausreichend Ressourcen (z. B. räumlich, personell) 

zur Verfügung? 

Förderliche und hinderliche Faktoren
 Bestehen Erfahrungen zu förderlichen und hinderlichen 

Faktoren für das Halten von Jugendlichen? 

 Bestehen Erfahrungen mit Hinweisen auf drohende Ab-

brüche von Jugendlichen? Wie können diese Erfahrungen 

konzeptionell eingearbeitet werden? 

Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Grundpfeiler der Arbeit der 

Koordinierungsstellen und Kompetenzagenturen und ist 

für das Halten unterstützungsbedürftiger junger Menschen 

grundlegend. Alle Standorte versuchen zu gewährleisten, 

dass ein Jugendlicher oder eine Jugendliche immer einen 

Ansprechpartner hat. Vertretungsregelungen und zu einem 

späteren Zeitpunkt Falldokumentationen gewährleisten, 

dass in Ausnahmefällen eine Kollegin oder ein Kollege als 

Ansprechpartner zur Verfügung steht. Statistische Analysen 

haben außerdem gezeigt, dass die Stabilität des Personals zu 

einer besseren Nutzung von Ressourcen führt.

Um den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten, hat sich be-

währt, die Jugendlichen bzw. ihre Eltern zunächst anzuru-

fen, sie anzuschreiben und ggf. zu Hause zu besuchen. Eine 

gute Möglichkeit, den Kontakt zu halten, stellen Internet-

Communities dar. Sie können nicht nur allgemein als Platt-

form für die Kommunikation mit Klientinnen und Klienten 

genutzt werden, sondern eröffnen Kontaktmöglichkeiten 

zu jungen Menschen, die „abgetaucht“ sind. Internet-Com-

munities sind z. B.: wer-kennt-wen, schüler-vz, lokalisten 

oder facebook. Jedoch gilt es bei der Nutzung dieser Medi-

en, das Spannungsfeld – einerseits bieten diese Medien gute 

Zugangsmöglichkeiten zu jungen Menschen, andererseits 

bedarf es einer erhöhten Achtsamkeit auf Seiten der Fach-

kräfte im Hinblick auf kritische Informationen, die manche 

Jugendliche über sich zugänglich machen – auszuloten und 

im Team zu klären. 

Zudem hat sich bei den Kompetenzagenturen gezeigt, dass 

je stärker der Fokus auf die Förderung von ausbildungs- und 

berufsbezogenen Kompetenzen gelegt wird, umso eher ge-

lingt es den Fachkräften die jungen Erwachsenen zu halten. 

Findet ein Abbruch statt, betonen Fachkräfte, dass sie zu-

nächst anrufen, dann die Jugendlichen bzw. ihre Eltern 

anschreiben und – wenn sie nicht reagieren – auch einen 

Hausbesuch abstatten. Sie betonen, dass damit die Abbre-

cherquote nicht unbedingt zurückgeht, jedoch würde insbe-

sondere bei dieser Gruppe von jungen Menschen zumindest 

ein Beitrag zur „Chancengleichheit“ gewährleistet.

Was kann bei einem Abbruch getan werden?

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die ersten Gespräche und 

die Abbrüche so zu dokumentieren, dass mögliche systema-

tische Ursachen für Abbrüche, die gegebenenfalls durch die 

Fachkräfte bearbeitet werden können, identifiziert werden. 

Ein erster Anhaltspunkt kann beispielsweise eine überdurch-

schnittlich hohe Abbruchquote8 sein. Es empfiehlt sich, im 

Team den möglichen Ursachen nachzugehen. Fragen, die 

beispielsweise in dem Zusammenhang bearbeitet werden 

können, sind:

 Wird der Kontakt aufgrund der Lage der Institution abge-

brochen? 

 Weisen die abbrechenden Jugendlichen systematische 

Problemlagen auf? 

 Welche Gestalt hat die Beratung und wie tritt die Fachkraft 

auf? 

 Wie erfolgte der Zugang des Jugendlichen bzw. der 

Jugend lichen?

Neben der Bearbeitung dieser und weiterer Fragen können 

auch  Kooperationspartner um eine Einschätzung gebeten 

werden.

Fazit

Der Kontakt zur Zielgruppe erfordert personale Beziehungs-

arbeit. Sie bildet die Grundlage, um pädagogisch angestreb-

te Lern-, Entwicklungs- und Veränderungsprozesse in Gang 

bringen zu können. Personale Beziehungsarbeit erfordert 

ein Austarieren zwischen aufgabenbezogener Nähe und 

professioneller Distanz. 

Auf der Grundlage des Konzeptes zur personalen Bezie-

hungsarbeit, ist ein Handlungskonzept für die praktische 

Arbeit im Kontext einer Maßnahme oder eines Projektes zu 

entwickeln. Es umfasst den konkreten Umgang mit der Kon-

taktaufnahme zur Zielgruppe, zum Erstgespräch und zum 

Halten von Jugendlichen in der Maßnahme. 

Arbeitsschritte

Literaturtipp

Krafeld, Franz J. (2004): Grundlagen und Methoden aufsuchender 

Jugendarbeit. Eine Einführung, Wiesbaden. 

8 Bei Koordinierungsstellen lag der Durchschnitt bei 4,6 Fällen pro Standort; bei Kom-
petenzagenturen bei 15,5 Fällen.
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Analysen haben gezeigt, dass Kompetenzagenturen gute 

Erfahrungen mit Öffentlichkeitsarbeit zur Zielgruppener-

reichung gemacht haben. Der Einsatz von Anzeigen oder 

Beiträge in lokalen Zeitungen, aber auch Flyer und Plakate 

leisten einen Betrag zur gezielten Ansprache besonders be-

nachteiligter Jugendlicher. Auch der Einsatz von Radiobei-

trägen und Informationsveranstaltungen eröffnet gute 

Zugangswege zur Zielgruppe. Hier gilt der Grundsatz, je ak-

tiver eine Einrichtung im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit 

ist, umso eher gelingt es Kompetenzagenturen, besonders 

benachteiligte Jugendliche zu erreichen. Koordinierungs-

stellen gelingt es, insbesondere durch Pressemitteilungen, 

Beiträge in Funkmedien sowie Flyer und Poster, eine große 

Anzahl von aktiv und passiv Schulverweigernden zu errei-

chen.

Zu den unterschiedlichen Formen von Öffentlichkeitsarbeit, 

die von Kompetenzagenturen und Koordinierungsstellen 

eingesetzt werden, gehören u. a.:

 Pressemitteilungen für Zeitungen

 Informationen in Funk und Fernsehen

 Aufbau von Internetseiten 

 Erstellung von Flyern oder Postern 

 Informationsveranstaltungen, wie Tag der offenen Tür, 

Marktstände, weitere Veranstaltungen 

 Aktivierende Angebote mit werbewirksamen Elementen, 

z. B. Losverkauf, Stadtralleys.

An den Unterschieden zwischen den genannten Kommu-

nikationsmitteln lässt sich ablesen, dass damit jeweils auch 

unterschiedliche Zielsetzungen verbunden sind und ver-

schiedene Zielgruppen angesprochen werden. Öffentlich-

keitsarbeit ist eine Querschnittsaufgabe, die Projekte strate-

gisch nutzen, um ihre Aufgabenerfüllung zu unterstützen. 

Wie Projekte oder Maßnahmen die Öffentlichkeitsarbeit 

wirksam für sich nutzen können, ist eine konzeptionelle 

Überlegung, die im Zusammenhang mit der Frage der Ziel-

gruppenerreichung zu reflektieren ist. 

Was kann mit einem solchen Konzept erreicht werden? 
 Das Konzept dient dazu, einzelne Projektphasen mit der Öf-

fentlichkeitsarbeit als Querschnittsaufgabe zu verzahnen. 

 Mit einer konzeptionell angelegten Öffentlichkeitsarbeit 

können die Projektarbeiten zur Zielgruppenerreichung 

systematisch unterstützt werden. 

 Das Konzept zeigt auf, welche Personengruppen, zu wel-

chen Zeitpunkten und mit welchen Kommunikationsmit-

teln erreicht werden sollen und welche unterschiedlichen 

Zielsetzungen jeweils damit verbunden sind. 

Es empfiehlt sich, das Konzept in Teamarbeit zu erstellen. 

Für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit sind folgende Fra-

gen zu klären:

Zielsetzung 
 Welche Ziele werden mit der Öffentlichkeitsarbeit im All-

gemeinen und zu den jeweiligen Projektphasen verfolgt? 

 Wie kann die Öffentlichkeitsarbeit strategisch genutzt 

werden? Welche Formen bieten sich an? 

Zielgruppe
 An wen richtet sich die Öffentlichkeitsarbeit in den jewei-

ligen Projektphasen (Zielgruppe selbst, Multiplikatoren, 

Fachöffentlichkeit, Eltern)?

 Welche Funktion erfüllt die Öffentlichkeitsarbeit im Hin-

blick auf die verschiedenen Zielgruppen (z. B. Informieren, 

Werben, Überzeugen, Aktivieren)? 

 Mit welchen Kommunikationsmitteln kann die Zielgruppe 

am besten erreicht werden (z. B. Flyer, Infostand, Internet, 

Freizeitaktivitäten)? 

 Müssen die Kommunikationsmittel mehrsprachig ange-

legt sein? 

Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiges Instrument sozialer Organisationen, 
um sich selbst und die eigene Arbeit sowie eigene Standpunkte bekannt zu 
machen und darüber zu informieren. Mit den Instrumenten der Öffentlich-
keitsarbeit können spezifische Themen sichtbar  und ein Bewusstsein für so-
ziale Probleme geschaffen werden. Öffentlichkeitsarbeit trägt auch dazu bei, 
bekannt und transparent zu machen, welche Angebote der sozialen Arbeit es 
gibt, welche Antworten auf Probleme gefunden werden und welche Lösungs-
ansätze bestehen. Mit Öffentlichkeitsarbeit können Netzwerke aufgebaut 
werden, Menschen zur Teilnahme aktiviert, zur Selbsthilfe motiviert und 
Multiplikatoren angesprochen werden. Um jedoch den oben beschriebenen 
Creaming-Effekt zu verhindert, gilt es sehr gezielt Materialien der Öffentlich-
keit beispielsweise für Eltern oder Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
die mit der anvisierten Zielgruppe arbeiten, einzusetzen. 
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 Welche Kanäle sind zu wählen? (z.B. Zeitschriften, Perso-

nengruppen, die das Material verteilen) 

 Müssen spezifische Informationsmaterialien für Jungen 

und Mädchen erstellt werden? 

 Was sind die jeweiligen Kernbotschaften an die einzelnen 

Zielgruppen? 

Inhalte
 Was wird konkret beschrieben (das gesamte Projekt oder 

Projektteile, Ziele des Projekts, beteiligte Akteure oder In-

stitutionen, Zielgruppen, Rahmenbedingungen, Teilnah-

mevoraussetzungen)? 

 Welche Aspekte des Projekts/der Maßnahme sollen hervor-

gehoben werden, um die Zielgruppe überzeugend anzu-

sprechen? 

 Welcher sprachliche Duktus empfiehlt sich bei den ver-

schiedenen Zielgruppen (z. B. sachlich-informativ, wer-

bend, aufrufend)? 

 Gibt es Schlüsselwörter, die (nicht) verwendet werden 

 sollten? 

Erfahrungen aus der Praxis

Bewährt hat sich der Einsatz von Flyern in der Arbeit der 

Kompetenzagenturen und der Koordinierungsstellen. Da-

bei sollte eine möglichst einfache bzw. leicht verständliche 

Sprache gewählt werden und die Informationen in einem 

kurzen Textbeitrag so griffig und simpel wie möglich wie-

dergegeben werden.  Einige Standorte haben auch Analogi-

en zu anderen bekannten Logos hergestellt, um so den Wie-

dererkennungswert zu steigern. Hilfreich ist außerdem die 

Personifizierung der Flyer. 

Kostenlose Anzeigen mit Kontaktdaten und Sprechzeiten 

wurden insbesondere in „Umsonstzeitungen“ wie z.B. wö-

chentlich erscheinende Kiezzeitungen veröffentlicht.

Zudem haben sich Aktivitäten auf Veranstaltungen bzw. die 

Durchführung eigener niedrigschwelliger Veranstaltungen 

als Erfolgversprechend bewährt: So veranstaltet eine pro-

grammumsetzende Stelle jährlich ein Midnightsoccer, an 

dem Jugendliche der Umgebung teilnehmen können. Im 

Rahmen eines Vernetzungslaufs laufen Jugendliche, aber 

auch Case-Managerinnen und Case-Manger verschiedene 

Beratungsstellen an, so dass öffentlichkeitswirksam über Ar-

beit der verschiedenen Institutionen berichtet wird, Koope-

rationsbeziehungen gepflegt und Jugendliche mit Einrich-

tungen bekannt gemacht werden. Bei einer Zielfotoaktion 

können sich die Jugendlichen, die am Stadtlauf teilgenom-

men haben, auf der Internetseite der Kompetenzagentur ihr 

Zielfoto ansehen. Dabei können sie sich gleich auch einen 

Überblick über Kontaktdaten und Angebote der Kompeten-

zagentur verschaffen. Mit Hilfe von Graffitiaktionen, die im 

Anschluss auch für die Gestaltung von Postkarten genutzt 

werden, können Jugendliche ebenfalls auf niedrigschwel-

ligem Wege mit Institutionen in Kontakt treten und dabei 

eine Form von Anerkennung erfahren. 

Fazit

Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine Querschnittsaufgabe, die 

projektstrategisch genutzt werden soll. Es sind die Zielset-

zungen und Umsetzungsmöglichkeiten, die mit den jeweili-

gen Kommunikationsmitteln verbunden sind, für jede Phase 

des Projektes oder Maßnahme herauszuarbeiten. 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist eng mit den vorherigen Schrit-

ten der Zielgruppendefinition, der Klärung von Zugangswe-

gen und des Beziehungsaufbaus abzustimmen.

Literaturtipps
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Perspektive von Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialen Arbeit. Wein-
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